
Buchbesprechungen 

Staatsphilosophie und Rechtspolitik. Fest­
schrift für Martin Kriele Zl<m 65. Geburtstag, 
hrsg. von Burkhardt Ziemske, Theo Lang­
heid, Heinrich Wilms, Görg Haverkate, Mün­
chen (C.HBeck) 1997, Ln., 1552 S., J88,­
DM. 

Den meisten Juristen dürfte der Kölncr 
Rechtsprofessor Martin Kriele als Mitbe­

gründer und Mitherausgeber der Zeitschrift 

für Rechtspolitik und als Verfasser einer der 
populärsten Abrisse über die Allgemeine 

Staatslehre' gut bekannt sein. Unter seinen 
Veröffentlichungen verdienen besonders 

seine Dissertation, »Kriterien der Gerechtig­

keit«,> und seine Habilitationssch.rift, »Theo­
rie der Rechtsgewinnung«,l Erwähnung. Der 

Titel der ihm zu seinem 65. Geburtstag ge­

widmeten Festschrift, . Staatsphilosophie 
und Rechtspolitik«, reflektiert die Interessen­

schwerpunkte des Jubilars, der bis zu seiner 

Emeritierung im Jahre 1996 Direktor des Se­
minars für Staatsphilosoph.ie und Rechtspoli­

tik an der Universität Köln war. Kriele ist, wie 

Rudolf Gerhardt, sein Kompagnon bei Grün­
dung und Herausgabe der ZRP, es mit leich­

tem Understatement ausdrückt, ein durchaus 
- kontroverser Meister«, ein »Meist~r der 

Kontroverse«, jemand, dem nicht viel an Har­

monie und Ausgleich liegt, der mit seinem 
Standpunkt nicht hinter dem Berg hält 
(S. ,). Zeichen für Krieles Zivilcourage war 

es wohl auch, daß er gewissermaßen auf 

dem Höhepunkt seiner akademischen Lauf­

bahn eine politische Kehnwendung vollzog. 

War cr in den 70er Jahren noch Prozeßver­

treter der sozialliberalen Bundesregierung 

I Ean(uhrung In du;, AlIgcmclIlc Su:tt:dt:hrc. I . AuOagc '97S; 
5 AuOlgo 199<· 

z UmcrtItel: Zum Problem des rcch l$piulosophlschcn Rela­
tiVi smus, Berlm 196J, 

3 Berhn :967.1. Aun:lgc 1976 

vor dem Bundesverfassungsgericht in Sachen 
Grundlagenvertrag, kann er mittlerweile als 

einer der streitbarsten Gegner des früheren 
sozialliberalen Rcformprojckts gelten. 

Der von Krielc gepflegte kontroverse Stil ist 
auch an der ihm gewidmeten Festschrift nicht 

spurlos vorübergegangen. Während wir es oft 

genug erleben, daß sich aus Anlaß von Jubi­
läen für bedeutende Rechtspersönlichkeiten 

eine recht pluralistische Autorenschaft zu­

sammenfindet, um dem Jubilar die Ehre zu 
erweisen, kann dies für den vorliegenden 

Band kaum behauptet werden. Zwar trifft 
man unter den Autoren eine Reihe weltan­

schaulich als liberal zu bezeichnende Wissen­

schaftler an (z. B. Roben Alexy, Ralf Dreier, 
Dimitrius Tsatsos, Peter Häberle und eine 

Handvoll anderer). Damit ist das Ende des 

Spektrums auf der einen Seite aber bereits 
bezeichnet. Das Gros der Beiträge stammt 

von Personen, die es sicherlich nicht als 

Schande empfinden, als konservativ bezeich­

net zu werden. Gerade weil die Thematik der 
Festschrift (Menschenwürde, Grund- und 

Menschenrechte, Demokratie und Rechts­
staat, Staatsphilosophie und Verfassungsge­

schichte, Verwaltungsrecht sowie Internatio­
nales Recht und Rechtsvergleichung) sehr an­

sprechend ist, ist es jedoch schade, daß 

vornehmlich nur der konservative Stand­

punkt repräsentiert is!. Von Nachteil iSl es 
auch, daß einige Autoren die Festschrift als 

Forum für politisch-polemische Stellungnah­
men benutz.en. Auch wenn es grundsätzlich 

eher erfrischend ist, wenn Akademiker im 

Rahmen wissenschaftlicher Beiträge mit ihrer 

Meinung nich .. hinter dem Berg halten, emp­

findet man es als Leser als unangebracht, 
wenn pure Meinung als nicht hinterfragbare 

Wahrheit präsentiert wird. 

So läßt sich der Dominikanerpater Heinrich 
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Basilius Streithofen über . Maßstäbe christli­
cher Politik«. aus, richtet sein Interesse dabei 
aber von vornherei.n nur auf die Politiker von 
CDU/CSU, die die »moralischen Normen 
der !(jrche. (welcher?) zu beachten hätten 
(5.992). Er wirft Liberalen und Sozialdemo­
kraten ei.n rein taktisches Verhältnis zur Kir­
che vor (5.993). Die (mangelnde) Kirchen­
verbundenheit der SPD-MdB's offenbart 
sich für ihn dabei - selbstverständlich - im 
Abstimmungsverhalten bei der Reform des 
§ 2 I 8 StGB (5.994). Für Streithofen ist es so 
selbstverständlich, daß »christlich« gleichzu­
setzen ist mit »römisch-katholischer Kirche «, 
daß er nicht einmal ein Wort darüber zu ver­
lieren braucht. Konnte man von ihm viel1eicht 
nichts anderes erwarten, so ist es enttäu­

schend, daß auch Theo Mayer-Ma lys vom 
Thema ao und für sich interessanter Artikel 
über die nKreuze in den österreichischen 
Schulklassen. eher auf die Leserschaft eines 
katholischen Bisrumsblatts denn auf die einer 
rechtswissenschaftlichen Publikation zuge­
schnitten ist. Auch ihm geht es nicht um Dis­
kussion, sondern um poütische Statements. 
Unter den eher politisch-agitatorisch Inter­
essierten ist aber vor allem Erwin K. Schcuch 
zu nennen. Zur »Bedrohung der individuellen 
Freiheit heute « fällt dem Kölncr Politik-Pro­
fessor zuallererst die Verpackungssteuer ein 
(5.1054). Wie einige andere Autoren dieses 
Bandes sieht er freibeitsbedrohende Ten­
denzen vor allem in der Tendenz zur Political 
COrTeClneSs, die er einer l>Korrektheits·Ma­
fia« zuschreibt. Damit verbindet er ein angeb­
lich von Günter Grass, Rolf Hochhuth, Gün­
ter Gaus und einigen anderen geformtes 
.Meinungskartell., d.. u. a, entschieden 
habe, daß Stefan Heitmann wegen zu konser­
vativer Ansichten nicht Präsident werden 
könne (5.1062) . Der »unkontrollierte Haß 
auf die eigene, bürgerliche Gesellschaft. iSt 
es für Scheueh, der Grass und »alle möglichen 
a.lternativen Gruppierungen wie Femi_nistin­
nen, Autonome. Schwule, Skinheads« eint 
(5. r06 Jl. Scheueh fordert stattdessen, daß es 
""'auch Freiheit für Normalität« geben müsse. 
Gleichzeitig sei das Bewußtsein dafür zu 
wecken, daß die .Machtergreifung einer Ge­
sinnungspolizei absichtsvoll inszeniert« sei 
(5.1064). Die »Kulrurlinke in Deutschland. 
habe sieb nach dem Kriege Gramscis Auffor­
derung zu eigen gemacht, die kulrurel.le He­
gemonie Z-u erstreitenJ wobei sich vor allem 
Peter Glotz diesem Ziel verschrieben habe. 
Auswirkungen des Meinungsmonopols der 

»linken Gesinnungspolizei « seien insbeson­
dere die Reaktionen auf Botho Strauß, Hans 
Magnus Enzensberger oder Rainer Zitelmann 
(5.1064). Zu den Peinlichkeiten dieses Bandes 
gehört es aber auch, wenn der renommierte 
MÜDchener Recbtsprofessor Wollgang Fi­
kemscher i.n einem Beitrag über die kulrurel. 
len Unterschjede zwischen dem amerikani­
schen u.nd dem deutschen Regierungssystem 
(.Staat vs. Government.) diese dadurch an­
schaulich zu machen versucht, daß er heraus­
stellt, daß Hill er die Kirchen zwar drangsa­
liert habe, dazu aber nicht die !(jrchensteuer 
eingesetzt habe, während für US-Amerikaner 
dies eine kaum vorstellbare Zurückhalrung 
bedeute (5. J 4 r Jl. Solche Beiträge mindern 
die Femchriftsqualität, sind aber glücklicher­
weise auch nicht symptomatisch für den ge­
samten Band. Trotzdem müßte sich der ..",Mei· 
ster der Kontroverse« vielleicht fragen, war­
um Autoren sich gerade in einer Festschrift 
für ihn auf dieses Niveau begeben. 
Insgesamt finden sich unter den 81 Beiträgen 
eine ganze Reihe von Aufsätzen, die es wen 
wären, vorgestellt 7.U werden . Ich wiU mich 
allerdings dennoch auf solche Beiträge be­
schränken, die die Schwerpunkte des Bandes 
am besten widerspiegeln. Das bedeutet, daß 
leider auf einige ~ehr inrere~sante Beiträge 
nicht näher eingegangen werden kann. 
Dazu gehören etwa Robert Alexys DarStel­
lung von .Carlos Ninos Begründung der 
Menschenrechte«,' WoI.fgang Rüfners Auf­
satz - Der allgemeine Gleichheitssatz als Dif­
ferenzierungsgebot(, in dem er die überzeu· 
gende These aufstellt, daß aus dem 
Gleichheirssatz keine Pflicht zur Ungleichbe­
hand lung herleitbar sei, weil dies den Spiel­
raum des Gesetzgebers einengen ,vürde 
(5.271), sowie Ralf Dreiers Untersuchung 
über den .Moralische[n] Standpunkt bei 
Kant und Hegei«, bei der er eine Reihe von 
Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ph.iloso· 
phen feststellt (5 .826). 

Demontage des Lüth- Urteils 

Wendet man sich den anderen Beiträgen zu, 
so fällt auf, daß der Band deutlich von den 

" D C!r bcrdu '993 Im AlttfVon knapp soJ l.hren vC!rstorbenc 
argenmche Rechutheorcllker Carlos NlOo !>emuht ~lch 
um eine dukur$:hco(ctischc ßeg:-undung der Mensdxn­
rechte Su:hc ncb~n dem hu:r \Ion Alcxy besproch!!!ncn 
Werk ·Th~ Elh1(:".' of Humm RJghu. (1991) :luch d::a..s 
ebenfalls pnuhum von Owcn M .. FISS hCr2usgegcbcnc! 
Bilch • The ConJtuulion of Dchhcrauvc Dcmotncy .. , 
Nc-w HllVcn '996. 

1)9 
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Kontroversen über die Emscheidungen des 
Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichs 
z.ur Meinungs- und Religionsfreiheit und von 
der Debatte über die funktion des höchsten 

deutschen Gerichts geprägt ist. Dies dürÜe 
ganz im Interesse des Jubilars sein, der in 
seinem Aufsatz »Ehrenschutz und 1vleinungs­
freiheit(l: in der NJWs recht harsc he Kritik an 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungs­
gerichts geübt haI. Zum Thema Meinungs­
freiheit verdient insbesondere der Beitra g 

des Bonner Staatsreehders Josd Isens ee Be­
achtung. lse nsee, den man wohl als einen der 

profiIiertestcn gegenwärtigen konservat.iven 
St;tatsrechtstheoretiker bezeichnen darf, skiz­
Zil~ rt gewissermaßen den konservativen Ge­

genentwurf zur Rechtsprechung des Ersten 
Senats. hensee gibt zwar deutlich zu erken­
nen, wo er steht, nämlich nicht auf seiten einer 
~hedonistisch-pazifistischen Gesellschaft) die 
Deserteure als nationale Leitbilder feiert und 
auf offener Straße Soldaten als Mörder brand­
markt« (5. 6). Ihm geht es aber nicht (nur) um 
ein politüches Statement, sondern darum, 

eine dogmatische Klärung des verfassungs­
rechtlichen Ehrenschutzes herbeizuführen -
und die Auseinandersetzung mit seiner Kon­
zeption ist durchaus lohnenswert. Tsensee 
sieht die Ehre verfassungsrechtlich über 
Art. J Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG geschüt.zt, 
wobei allerdings nur schwerste Ehrverletzun­

gen direkt die Menschenwürde beträfen 
(5. 10). Er erkennt eine besond ere Strukrur 
des .Grundrechts auf Ehre. darin, daß es 
sich anders als sonstige Grundrechre nicht 
als Abwehrrecht gegen den Staat, sondem 

in erster Linie als Sehutzpßicht des Staates 
präsentiere. Die Gefahr für die persönliche 
Ehre gehe rypischerweise nicht vom Sra.at, 
sondern von Privaten aus (5. 14). An dieser 
Stelle seiner Argumenrationskette sollte man 
aber schon fragen, warum ein lediglich impli­

zit hergeleitetes Grundrecht derartig starke 
Wirkungen entfalten können soll. Auf diese 
Weise wird der persönlichen F.hre, die im 
Grundgesetz lediglich als Grundrechts­

schranke erwähnt ist, mehr Bedeutung beige­
messen als enumerierten Grundrechten. Ein 
argumentum a [ortiori würde eigentlich dafür 

sprechen, daß Schutzpflichten des Staates erst 
recbt im Hinblick auf Grundrechte bestehen 
müßten, die der Verfassungsgesetzgeber einer 
ausdrücklichen Erwähnung für wert befun­

den hat. Isensec wcist zwar den Gedanken 
zurück, daß das "Grundrecht auf Ebre. in 

Art. j Abs. 2 GG verankert sei (5. 10 Fn. 20). 
Seine gesamte Argumentation läufe aber dar­
auf hinaus, diese Vorschrift als Indikator für 
einen dem Grundgesetz vorgelagerten Ehren­
schutz zu betrachten. Mit diese m methodi­
schen Verfahren, das Eingriffsrechte In 

grundrechtliche Schutzpflichten umwandel~ 
müßte man dann konsequenterweise auch 
den Vorschriften über Enteignung und Ver­
gesellschaftung einen höheren Stellenwert zu­

scbreiben.G 

Auch Isensees Bekräftigung, daß nichts hinter 
das Lüth- Urteil' zurückführe (5.29), wirkt 
eher wie eine rhetorische Floskel. denn seine 
nahezu gesamte Argumentation ist darauf 3_n­
gelegt, dieses Urtei.l so restriktiv zu interpre­
tieren, daß es einer der jüngsten Rechtspre­

chung des Bundesverfassungsgericht eotge· 
gensprechenden Interpretation nicht mehr 
im Wege steht. So spricht Tsensee von der 
»SchiefJagc(o des Lüth-Uneils, das einer Seite 
(Lülh) Grundrechtsschurz zuerlunnt habe, 

während es dem »Opfer. (Veit Har!.n) nur 
ziviJrecht~che Ansprüche eingeräumt habe. 

Auch cUs Opfer sei aber Grundrechtssubjekt 
(5. lO). [m Gegensatz zum . allgemeinen Ge­
set7 .• in Art. j Abs.2 GG stehe das Eingriffs­
ziel beim Ehrenschutz bereits fest und dürfe 
.nicht in die Mühle der Wechselwirkungsju­
risprudenz. gesteckt und dort zermahlen wer­

den« (S.ll) . Bei dem Konflikt zwischen Mei­
nungsfrei.beit und Ehrenschutz handele es 
sich um eine » GrundrechtSkollision(~J deren 

Lösu.ng indes nicht offen sei wie bei üblichen 
Grundrechtskollisionen, da das Grundgesetz 
vorab klarstelle, daß d.ie persönliche Ehre -

Art. j Abs.l spricht allerdings vom »Recht 
der persönlichen Ehre.' - Schranke der Mei­
nungsfreih eit sei (5. 34). Dies muß aufhorchen 
lassen, denn nach Tsensee käme dem nicht 
ausdriicklieh statuierten »Grundrecht auf 
Ehrc{, ein höherer Stel{enwen zu als selbst 

einenl schranken.los gewährten Grundrecht. 
Während [sensee den Drittwirkungscbarak-

6 F.~ .'IiOUte erw.a.hnt werden. d~ß nicht nur lun.tc cl~n me· 
Iho(Ji s-ch zweifcllnftc·,. Schluß VOll Erm:tchll ll.ungcn I'.u 
pO$1UYen Hilndlunppnlchtcn dcs SIUtC.~ ZIeht. \lgl. d.le 
;th.n Ll.:he Vorgchen.sweiu des BVerfr. !I:Tl KDY-Urwl beI 
An. 1::3 GG. BVcrt'GE 69. I [u] (198J) (.vcrf:m ult J.\~ . 
rcchtliche Gruudc-n:.schcld ung fu.r eIRe wlrks3me rruht ... ti­
sche unJc$vcrtcldung. ); Stch.ec:Ul1.I ,nSbC50ndcrt dlc 3b w. 

Meinuna. dcr Richter M~hrcnholt. und Bockt=nfordc, 
BVcrfGE 69, uff. 

7 ßVtrlGE 7. 198 (1918). 
8 Das WOrt _Rec.ht _ Wird von denlem&t=n, dH! den Ehren­

schutz ;,1.1 sclbslwdl l;O Crundrecht hlr,rlelkn, oft ~lIug 
ubcrg.1nltn.. Es mußt<' aber vorab dlSkllllCrI werden. ob 
damit vom Gl!set::Zleucr ,csctzt~s Rechl cemeint 1St oder 
l.uf ein d" n GcS"ttzgebcr \·,)rgchtgcrtcs Rcdll der Ehre 
ycrwU:;Sdl Wird 
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ter des angeblichen Grundrechts auf Ehre 
über die Herleirung einer staatlichen Schurz­
pflicht aufwertet, versucht er gleichzeitig, die 
mj[[clbare Dritrwirkung des Grundrechts au.f 

Meinungsfreiheit, wie sie im Lüth-Urteil ent­
wickelt wurde, aufzuweichen. Er kritisiert die 
EntScheidung, weil das Bundesverfassungsge­
richt nichc Verfassungsrecht, sondern einfa­

ches Recht geprüft habe (S. 41). Seine Argu­
mentation zielt daher trotz gegenteiliger Be­

hauptung auf eine Demontage des Lüth­
Urteils. 

Schon Isensees Interpretation des Lüth-Ur­
teils ist aber fraglich. ZunächSt ging es gar 
nicht um Ehrenschutz, sondern um einen an­

geblich wegen Verletzung der guten Sitten 

verbotenen Boykorraufruf gegen den "Jud­
Süß«-Regisseur Veit Harlan . Nicht die Ehre 
Harlans war bedroht, sondern seine finanziel ­
len Interessen. Eine Grundrechrskollision 
konnte daher a[[enfalls zwischen Meinungs­
und Gewerbefreiheit bestehen. Sollten auch 
letzterer im Sinne der Jscnseeschen Ausfüh ­
rungen Schutzpflichten des Staates zur Seite 
stehen? Aber auch ansonsten muß die bei 

Isensce durchklingende und sehr häufig zu 
vernehmende Interpretation des Lüth-Urteils 
als eines verfassungsgerichtlichen Eingriffs in 
private Rechte hinterfragt werden. Das pri­
vate Rccht Veit Harlans war nämlich ein le­
diglich richterrechrlich kreiertes Recht. Die 
ordentl ichen Gerichte hattcn sich über die 
GeneraLklause[ des § 816 BG B das Eingriffs­
recht in dic Meinungsfreiheit selbst ver­
schafft. Durch Anwendung der Wenetheorie 
rückte das Bundesverfassungsgericht diese 
"Schieflage« im Grunde nur gerade und gab 
der klaren verfassungsrechtlichen Ent.schei­
dung für die Meinungsfreiheit Vorrang vor 
einer nebulösen Eingriffsermächtjgung unter 
Berufung auf die guten Sitten. Nachträg[ich 
wird jetzt so gctan, als sei die umernehmeri­
sehe Freiheit , nicht mit Hil.fe von Meinungs­
äußerungen boykottiert Zu werden, ein vor­
gegebenes privates Recht gewesen) dem das 
Bundesverfassungsgericbt über die mittelbare 
Drittwirkung der Grundrechte zu Leibe 
rückte. Diese Sichtweise vemachlässigt den 
Umstand, daß es erst dic Gerichte waren, 
die Harlan ein privates Recht zustanden , in 
die Meinungsäußerungs freiheit Lüths einzu­
greifen. Stau \'on einer Drittwirkung des 
Grundrechts auf Meinungsfreilieit zu spre­
chen, ist es daher korrekter, von einer ZU.ri..ick­
wcisung eines Grundrechtscing-ri.ffs durch die 
ordcntlichen Gerichte zu sprechen. Es ist 

zwar korrekt, daß das Bundesverfassungsge­
richt mit der Wertetheorie ein frag~ches In­
Strument für die Grundrechtsinterpretation 
schuf. Der schwane Perer für das Werteden­
ken sollte aber nicht vorschnell allein dem 
Verfassungsgericht zugeschoben werd en. Im 
Grunde standen sich z.wei »~ferte« gegen­
über, auf der einen Seite ein vorkonstitutio­
neller. richterrechtlich enrwickclter, positiv­
rechrlieh kaum faßbarer "Wert« der guten 
Sitten, auf der anderen Seite ein \X7err., der 
sich an den Normierungen einer liberal-de­
mokratischen Verfassung orientierte. D ie Ge­
neraiklausel der "guten Sitten« i.n § 8z6 BGB 
repräsentiert im übrigen auch kein typj sches 
privates Recht, sondern einen eher öffentlich­
rechrlichen ordre pub/ie-Standard. Was die 
gutcn Sincn waren, mußte zudem nach Erlaß 
des Grundgesetzes unter Maßgabe desselben 
neu bestimmt werden und konnte nicht vor­
behaltlos einer kaum entnazifiz.iertcn Rich­
terschaft in den ordentlichen Gerichten über­
lassen werden.9 

Was dogmalisch Isensce und viele andere 
Konservative vom Ersten Senat des Bundes­
verfassungsgerichts trennt. ist die Auffassung, 
daß das "Recht der persönlichen Ehre< anders 
zu behandeln sei als die • • Ugemeinen Ge­

setze -. Jedoch ist der Umstand, daß "persön­
[iche Eh.re« und "Schutz der Jugend. in Art. 5 
Abs.2 GG als Schranken besonders erwähnt 
werden, kein schl agendes Argument dafür, 
daß sie im Gegensat7. 7.U den allgemeinen 
Gesetzen nicht der Wechselwirkung unterfal­
len sollten. Einl'rseits könnte man dicse Re­
ge[ungsbereiche nämlich .[s nur besonders 
betonte Regelbeispiele auffassen. Anderer­
seits macht ihre ausdrück~che Erwähnung 
Sinn, weil damit k[argestellt wird, daß in die­
sen Fällen besonders direkte Einwirkungen 
auf die Meinungsäußerung zulässig sein sol­
len, die im Rahmen der allgemeinen Gesetze 
nicht mehr hingenommen werden könnten. 
Der Streit zwischen konservativen und libe­
raten Verfassungsrechrlern geht im Grunde 
darum, ob über das aus Art. 1 GG herleitbare 
Substrat hinaus der Schutz der persönl.ichen 
Ehre selbständigen verfassungs rechtlichen 
Geh alt besitzt oder ausschließlich gesetzge­
bCrlschem Ermessen unterJjegt. IO in gewisser 

9 Slche 10tH BC$Clz unt; der RlchlCUdu Jt nach '9"1 et wa 
Tngo 'Mull cr, FUl"chlb:l.tc JurlSlC"n. Ml).llchen 1987. 
S u off. 

10 O cr Wortl:l.ut von Ar!. ~ Abs.1. GG mJl semen Iprac;n­
hcbcon VJ,ri:1I10ncn • Vorlehn/ten der all gcmcUW!n Gc­
k tu .. , .gest'f2hchtn Bcrtlm,mmgell zum Schu~ der 
Ju gend- und _Red'l der pcrsonhchcn Ehn_ blC:tct kcmc 
ru.nrctchl!nde Grundlage. um d:!s Recht d~r p<tSonlid,Cß 
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Weise scheint sich damit ein St.reit zu wieder~ 
holen, wie er bereits in Weimar um die mate· 
rieUe Interpretation des Gleichheitss.tzes ge­
führt wurde, wie er aber auch aus der ame· 

rikanischen Verfassungsgeschichte unter dem 
Stichwort Loehnerum geläufig iSt." 
Isensees Kritik am jüngSten »Soldaten-Be­
schluß.1I greift sich das Slrafurteil heraus, 
welches die Verneinung einer persönlichen 

Beleidigung von Soldaten am schlechteSten 
zu begründen scheint, nämlich den Fall der 
Äußerung . AII soldiers are murders« (5.43). 
Gerade bezüglich dieses Strafurteils hat das 
Bundesverfassungsgericht aber das gemacht, 
was von seinen Kritikern immer wieder ein­
gefordert wird, nämlich die Sachverhaltsdeu­
rung des ordentuchen Gerichts stehengelas­
sen und lediglich die Begründung einer ver­
fassungsrechllichen Kontrolle unterzogen. 
Die Strafgerichte hatten die Äußerung als 
auf alle Soldaten der Welt gemünzt interpre­
tiert und damit im Grunde eine »Beleidigung« 

des Soldatenrums festgesteUt," die selbst 
!.sensee ausdrücklich für nicht grundrechtsre­
levant hält (5. 24). 
Auch Isensee unterläßt es wie eine Reihe an· 
derer Autoren in diesem Band nicht, eine 
Speerspitze gegen den »Meinungsoktroi« 
der Polirical Correcmess zu richten. Er be­
fürchtet, daß die geschaHenen .Sprachdlk­
tate« bewirkten, daß sich die Opposition zu­
rückziehe in den .Flüsterwitz. (5. 46). Damit 
skizziert er das aJs Gefahr, was Befürworter 
einer extensiven Interpretation der Mei­

nungsfreiheit ebenfalls als Bedrohung emp­
finden, den ehilling effeCl (Einschüchterungs­
effekt) für die Meinungsfre;heit, den Isensee 
selbst aber im Hinblick auf den Ehreoschutz 
begli.ißt, weil die öffentliche Diskussion zu 
verrohen drohe (5. 45). Diese Paradoxie in der 
Argumentation scheint erkJärungsbedürftig. 
Ist nicht gerade die zum Teil berechtigte Kri­
tik an der Entscheidung über den »geb. Mör­
der«l4 Ausfluß von Political Correctness? Ei· 

Ehre aob d~ r Ge.sct'l,gebung v Uf-gcl3gCrlCS Recht "7. U ycr­
s[eh~ 

I I In Loehnc-r v. New York. 198 U.s. 4j (190S). c: rkJ:.rt c der 
US -Su prcmc CoLJn ci n ew Yorkcr Geull. (u r vcrf.l$ ' 
s-ungswidrig. du dIe WOChCru.rbc:llndl :a uf 60 Slunden 
~gren7. ( c:. ww es :angeblIch dH (in der US.Vc:rfUSUI!!; 
meht normIerte) R~ht ,"uf VC'rtr;lpofrerhclt verku.le. Oll,: 
Lochncr-Et'Il.schtldung IIlIt ib.rcr Berufung oIuf ein \'0(· 
verfu1:ungsrll!Ch.t.IJch('s R«ht wud heute" Ln den USA se­
neRn ~s eine Ubersc:hrc:rtulIl\ der \'crfuSllnt$rlchterh­
ehen K OOlpcttlr'J: :a.ngeschtn. 

Tl. BVer{CE 9j, 166 ( 199S ). 
I } Siehe d.J.Zu ""hn(rcd H. WI:::gJndl, Melllung5(rahC'.u Wld 

Prufungskom,pn m z d e~ 8uudcsvaf.1"u"g$g~chts, 
KruV 1997. 19 (11). 

L~ BVerfGE 86, I (1991). 

nen Behinderten als »Krüppel « zu bezeich­

nen, wäre vor noch nicht allzu langer Zeit 
genauso politisch korrekt gewesen wie die 
Bezeichnung eines Schwarzen als "Neger l;)( . 
Erst mit der gewandelten Einsicht, daß dies 
die betreffenden Personen erniedrigt, wurden 
solche Äußerungen als unangebracht (politi­

cally incorrect) erka_rult. Das Lamentieren 
über die Zwangsjacke der Politieal Correet­
ness erscheinr doppelbödig, wenn die betref­
fenden Kritiker auf der anderen Seite Politieal 
Correctness einfordern, wo es ihnen ange­
bracht erscheint, und entpuppt sich lediglich 
als die Beanspruchung der Definitionsmacht 
für den politisch korrekten Sprachgebrauch. 
Was Ralf Stark unter dem TItel "Die Ehre -
das ungeschützte Verfassu.ngsgtlt« zu sagen 
hat, geht grundsätzlich in dieselbe Richtung 
wie Isensees Beitrag. Stark wendet sich eben­
falls gegen das Lüth-Urteil und rügt vor allem 
die in ihm sanktionierte Privüegierung öffent­

licher gegenüber privaten Meinungsäußerun­
gen, weil auch erstere oft eigennützig seien 

(5.239). Auch er warnt vor einer Verrohung 
der Sprache, ja befürchtet gar Weimarer Ver­

hältnisse (5.240). Als Kriterium für die Zuläs­
sigkeit von Meinungsäußerungen schlägt er 
vor zu fragen, ob die Äußerung auch zulässig 

wäre, wenn sie auf eine andere Person oder 
Personengruppe bezogen wäre. Sein Ver­
gleich zwischen der Äußerung »Alle Soldaten 
sind Mörder« und der hypothetischen Äuße­
rung »Alle Zigeuner smd Diebe. offenbart 
aber, daß e, den Unterschied zwischen poli­
tischer Kritik einer Instinu:ion und biologi­
stischer D;ffamierung nicht siehr. Die Grund­
rechte privatistisch zu begreifen, verkennt 
darüber hinaus den geschichtlichen Hinter­
gnmd, dem z. B. Presse- und Redef,eiheitent­
sprungen sind, und enrwertet ihre wesentli­
che funktion . 

Religionsfreiheit als individuelles oder insti­
tutionelles Recht! 

Der andere Komplex, der viele Gemüter in 
dieser Fesrsch.rift bewegt, ist der der Religi­
onsfreiheit, wobei es sich meist um mdirekte 
Auseinandersetzungen mit dem »Kruzifix­
Beschluß«I~ des Bundesverfassungsgerichts 

handelt. Martin Heckel plädiert dafür, die 
Religionsfreiheit nicht im »aidiberalen« Sinne 

als individuelles Abwehrrecht zu verstehen; 
er sieht sie wechselseitig verwoben in die in-

IS BVcrlGf·91. I (1995). 
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stitutionelle Gesamtordnung (5.282-28). 
Wenn Hecke! das »altliberale Deutungsmo­
dell. der staatsfreien Gesellschaft aber als 
»anachronistisch« bezeichnet und es einem 

angeblich modernen Verfassungsverständnis 
der demokratischen Prozesse und Institutio­

nen gegenüberstellt (5. 28 i), offenbart er nur 
seine eigene anachronistische Sta3tSvorsre!­

lung, die sich aJs eine Neuauflage des institu­
tionellen Grundrechtsverständnisses Rudolf 
Smend, darstellt. Das Bedenkliche an Hek­
ke!s Sichrweise ist, daß er die klassische Reli­

gionsfreiheit als Abwehrrecht gegen d.en Staat 
in einer Weise umfunktioniert, daß das Recht 
zur Religionslosigkeit zu einem gegenüber 
einer Entscheidung für die Religion naehran­
gigen Recht wird (5. )00). Demgegenüber 
mißtJörn Ipsen (»Glaubensfreiheit als Beein­
flussungsfreiheit?li<.) positiver und negativer 
Religionsfreiheit denselben Stellenwert zu. 
Glaubensfreiheit sei nur gewährJeister., wenn 
beide Seiten der Freiheit gegeben seien. Die 
Schutzwirkung der Rel.igionsfreiheit bestehe 
damit eindeutig in deren Abwehrfunktion ge­
gen den Staat; es ergebe sich aus der Religi­
onsfreiheit kein Anspruch gegen den Staat 
(5.308-) '0). lpsen unterscheidet auch klar 
zwischen dem Kreuz als Bekenntnis im pri­
vaten Bereich und dem Kreuz in der Schule, in 
der es fraglos kein Bekenntniszeichen sein 
könne (5.3"). Das Problem im Hinblick 
auf das Kreuz in bayerischen Schulen liegt 

für Ipsen bei der rrage der Eingriffsqualität, 
wobei eine nur appellative Wirkung noch 
keine Grundrechtsverletzung sei. (5. 311 , 

3 '4-) q). Die Eingriffsschwelle ist für ihn 
erst bei klarer Indoktrination erreicht 
(5. ).6). Ipsen kommt zu dem Sch.luß, daß 
in Bayern zwar durch das vorgeschriebene 
Anbringen von Kreuzen das staatliche Neu­
tralitätsgebot verletzt worden sei, daß es sich 
dabei abcr nicht um eine subjektive Grund­
rechtsverletzung gehandelt habe (5. ) 18-) (9). 
Mit dieser recht formaListischen Argumenta­
tionsweise entzieht er sich aber dem eigent­
lichen bayerischen Problem. Der tatsächliche 
Hintergrund der jahrelangen Auseinander­
setzungen zwischen den anthroposophisch 
orientierten Eltern und deo bayerischen 
Schulbehörden wird weitgehend außer acht 
gelassen. Der Sache nach handchc es sich bei 
dem Kruzifix-Streit um den verfassungs­
rechtlich unzulässigen Anspruch Bayerns, in 
den Schulen d~s Freistaats zumindest, teil­
weise den Grundsatl. O{.;US regio, eius re/igw 
zu implementieren. 'lt Sich wie Ipsen darauf 

zurückzuziehen, daß ~s andere Verfahren 
gehe, mit denen die Verletzung des verfas­
sungsrechtlichen Neutralitätsgebots gerügt 
werden könnte (5. 3.8), verkennt die Reali­

täten. Nachdem die Verfassungsbeschwerde 
als zulässig angesehen wurde, durfte das Bun­
desverfassungsgericht ohnehin die Verletzung 
auch nichtsubjektiven Verfassu_ngsrechts prü­
fen. Und in diesem Fall war der Individual­

bezug der Rechtsverletzung deutlich stärker 
als etwa im »Maastricht-Urteil~Y 
Heinrich Wilms' Artikel »5elbstverständnis­
theorie und Definitionsmacht bei Grund­
rechten, dargestellt am Beispiel der Glaubens­
freiheit« stellt ebenfaUs au1 deo Unterschied 
zwischen staatlichem Neutralitätsgebot und 
subjektiver, negativer Religionsfreiheit ab 
(S. )46). Wilms sieht insbesondere die Gefahr, 
daß subjek.ive Empfindlichkeiten zur Ein­
schränkung der Religionsfreiheit anderer füh­
ren könnten (5. 349). Das schein< indes wider­
sprüchl.ich. Wer Bedenken gegen das Anbrin­
gen von Kreuzen im Hinblick auf das 
Neutralitätsgcbot hegt, kann diesen Vorgang 
nicht auf der anderen Seite als Ausübung pri­
vater Religionsfreiheit anseben. Wenn zwar 
die individuelle Religionsfreiheit keinen Ab­
wehranspruch gegen staatlich verordnete 
Scbulkreuze gewäh.rt, das Anbringen solcher 
Kreuze aber aus anderen Gründen verfas­
sungsrechtlich unzulässig ist, gibt es eigent­
lich keinen Grund, die Herstellung verfas­
sungsrechtlicher ZuStände "u1 angcblich nicht 
ganz einwandfreiem verfahrensrechtlichen 
Wege für ein Verhängnis zu halten." Nicht 
der verfahrensrechtliche Aspekt hat die Ge­
müter erhitzt. Die Krux der Kritik am »)Kru­
zifix-Besch.luß. liegt darin, daß viele es für e.in 
grund rechtlich verbrieftes Recht der Mehr-

16 Si ehe z.um flkti schen Hintergrund die sehr p:uttiliche, in 
Ihrer SubnÖlll'l. ilber "I.utl"'c.fcndc DokumentatIOn des 
Streites ZWIschen den Eltern und den b;tyrnschcn Schul­
bt!hordcn m KClurlm clc N I'. ISll6 (I,S9), S. s..-6'i 
N r 11 (:99°), S. S)-58, und Nr . .. S (199,.). S. Jl-H O;t­
nach ~ctt:(cn dIe b .. ycnKhtn ~hu!bcl lord('n 1.IIc mogh­
( ,he.n ~htcd :tur EIßKhuchu~rung der E.,h ern ein biS hin 
%um Vcrsuch, deli V.lt~ fur mkOmpCU Il( zu crklann und 
den Ehern du Sorgcr~hl zu entz.lehen. Auf diesem Hin ­
tergrund k:UlD wohl kaum noch ... on einem llur mlnim.\len 

st.udleh<:n Em~n fl cspr(Khcn werden. 
17 Dort hlttc da$ BVerfC c,~ fur die nt$Chwerdc~{ugnl$ des 

Anl.r~s,td lcrs genügen I~ucn, d..Iß ~I!e VI!r(:lßung.she. 
sc:hwerdc d~ r.\uf -gestutz.t wurde_, daß durch die Ubc.n ra­
gung \Ion Kl.lmpclcm,en auf europlisehe Immu(!ontndu 
W~h lr(cl l\ der Burllcr "c:ntletn - werdc, ßVcrfC E 8:; , 
('7') ( '99)). 

r8 Ubu haupt scheint dlc kunsthcht: Auftcuung dcr Rchg,­
oru(('~ihe Lt 111 eme subJcktive UI:d eme: obJe:kuve Kompo­
nente kaum ucbgerccht. Du s:tu tl u:hc: tutralit:1usebot 
scht..' lnt n.:unlich gende gct;cn den alten Grundutl. des 
CUIIH rt>glo, elU$ rtl,g:o gen htet und ('",bittl m.rnll eine 

dculhehc subje.kuvc Sthu t2wlrkunc 
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/44 heit zu halten scheinen) daG der Staat sich in 
der einen oder anderen \'V'cise mit der Mchr­

heitsreligion identifiziert. Die Kritik ist damit 
im Kern gegen das staatliche Neutralitätsge­

bot gerichtet. Wie wäre es aber, wenn in sol­
chen Berliner Schulcn, in dencn die MchIheit 

dcr Schüler Muslime sind, in allen Klassen­

zimmern Koransuren aufgehängt \vürden? 
Würden die Eltern christlicher Schüler gegen 

ein solches Vorgehen nicht mindestens in glei­
cher Weise revoltieren wie die anthroposo­

phischen Eltcrn gegen das Aufhängen von 
Kreuzen in Bayern? 
Heinrich SchoUer repräsentiert mit seinem 

Beitrag »Die staatliche Warnung vor religiö­
sen Bewegungen und die Garantie der Frei­

heit der Religion<,( gewissemußen die alterna­
tive Sichtweise in puncto Religionsfreiheit. 
Scholler argumentiert, daß das Recht der Rc­
gierungen zur Öffentlichkeitsarbeit nicht die 
Ermächtigung einschließe, vor Sekten zu war­

nen (5. 32l). Ein solches Verhalten mache den 
KulturkathoLizismus und Kulturprotestantis~ 

mus des '9.Jahrhunderrs zum Maßstab für 
grund rechtlich akzeptable Religion und Welt­
anschauung (5.331). Scholler sieht die Nut­
zung der Öffentlichkeitsarbeit gegen fremd­

artige religiöse Bewegungen nicht. selten als 

Zeichen von Xenophobie (5.340-)4 I). Ihm 
ist sicherlich Recht zu geben, daß das Warnen 

vor fremden Religionen ein zweischneidiges 

Schwert ist. Gl eichzeittg stellt sich aber die 

Frage, ob mit der Rcligionsfreiheit wirklich 
aHes gerechtfertigt werden kann, was ohne 

diesen Bezug eindeutig als freiheitsgefähr­
dend für die betroffenen Individuen zu gelten 
hätte. Es darf angenommen werden, daß die 

Rechtswissenschaft dem Problem, wo die 

Schranken der schIankeruos gewährten Reli­

gionsfreiheit ~egen, in den kommenden Jah­
ren verstärkte Aufmerksamkeit schenken 

wird. Wünschenswert ist es, daß dabei nicht 

nur auf >'neue« Religionen geschaut wird, 

sondern daß auch überprüft wird, inwieweit 

der katholischen und evangelischen Kirche -
etwa mit dem Vehikel des» Tendenzschutzes« 

- Rechte eingeräumt werden, die mit Religi­

onsfreiheit im eigentlichen Sinne nur entfernt 

etwas zu tun haben, aber die Freiheit des Ein­

zelnen empfind.lich schmälern. 

Die »Gese L-ze<t des Marktes als Verfassungs­
normen? 

Jahrzehntelang schien es relativ unumstritten, 
daß das Grundgesetz wirtschaftlich neutral 

ist. Es bestand Einigkett darüber, daß das 50-
zialsraatspnnzip und dic Sozialbindung des 

Eigentums eine klare Absagc an den liberalen 
Nachtwächtersraat des r9.JahIhunderrs dar­
stellen. Interessant zu sehen ist es, daß sich 

nach dem Scheitern des planwirtschafdichen 

Modells der Konservatismus in zwei diame­

tral entgegengesetzte Lager spalter. Auf der 

einen Seite, die in der Festschrift von Joachim 

Burmeister (»Marktpreis und Menschen­

\vt.irde«) repräsentiert wird, wird ein fa.lscher 

Glaube an den optimalen Ioteressenausgleich 

mittels Angebot und Nachfrage konstatiert 

(5. 9l). Burmeister sieht Gefahren in der "ge­
sellschafclichen Selbstregulierung« und for­
dert in der einen oder anderen Weise eine 

Dritrwirkung der Grundrechte als Abhilfe 
gegen totalitäre gesellschafrltche Tcndenzen 
(5.96). Während vtelfach die unelOge­

schIänkte Öffnung der Hochschulen gegen­
über der Wirtschaft propagiert wird, differen­
ziert Burmeister - ganz zu Recht - zwischen 

grund rechtlich verbürgter Wissenschaftsfrei­

heit und der wirtschaftlichen Verwertung 

wissenschaftlicher Erkenntni.sse, die er der 

beruflichen Betärigungsfreiheit zurechnet 

(5.97/98). Wissenschaftsfreiheit und Presse­
freiheit sieht er als Freiheiten mit gemeinnüt­

zigem Zweck (5. roo), woraus sich für den 
Wissenschaftler ein Doppelstatus als Amts­

und Grundrechtsträger ergebe (5. Ioo-ror). 
Burmeisters Ausführungen liegt die richtige 

Erkenntnis zugrunde, daß eine völlige laissez~ 

falre-Politik im wirtschaftlichen Bereich 

letztlich freiheitsgefährdend ist. Entstaatli­

chung mag in vielen Bereichen zu Effizien.z­

gewinnen führen) bewirkt aber auch, daß der 

Bürger den ihn beherrschenden Kräften oft 

einflußlos ausgeliefert ist. Burmei.ster weist 

darauf hin, daß ökologisches Gleichgewtcht 
nicht ohne Einschränkung von Freiheiten zu 

erreichen ist (5. lor). Dennoch ist es zu pau­

schal, wenn er die Gefahren in einer radikalen 

Übersteigerung der Idee individueller Frei­

heit verortet (5. ro)) und dabci nicht weiter 

dtfferenztert. Symptomatisch für das Grund­
dilemma der zügellosen nichtstaatlichen 

Kräfte ist sicherlich nicht das Bemalen frem­
der Hauswände (5. rOll. Ein größeres Pro­
blem dürfte darin zu sehen sein, daß ohne 
weiteres juristischen Personen derselbe 
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Grundrechtsschut.z zuerkannt wird wie Indi­

viduen, Begreift man Grundrechte vor allem 

als Ausdruck der Menschenwürde, so iSl dies 
alles andere als selbstverständlich. Im Gegen­
teil, durch Begrenzung unkont.rollicrtcr, 

größtenteils unpersönlicher wirtschaftlicher 

Macht kennen verloren gegangene Freiheits­

spielräume des Einzelnen auch wiedergewon­

nen werden. 

Während man den Marktkraften auf der Lin­
ken seit dem Scheitern des Planwinschafts­

modells weniger dogmatisch gegenübertritt, 

macht sich auf der Rechten mehr und mehr 

ein anderer Dogmatismus bemerkbar. Mit 

dem Sieg des we:-;.rlichen Wirt~chaftssystems 

wird dort teilweise das »Endi: der Geschich­

te«l? für gekommen gesehen und so ?;etan, als 

erübrige sich nunmehr die Auseinanderset­

zung mit den Fehlern des Marktes. Zu denen, 
die die »Marktgesetze« gar zu Überverfas· 

sungsnormen erheben, zählt Wallcr Leisner 

(»Marktoffenes Verfassungsrecht((), Was zu­

nächst ein vernünft.iger Gedanke zu sein 

scheint, daß sich der Staat den Realitäten 

des Marktes rucht verschließen dürfe, anet 

bei ihm in eine Vergötterung des Marktes 

aus. Marktwirtschaft ist für ihn »ökonomi­

sehe Volksherrschaft«. Wer mehr Wahlen for­
dere, finde sie »im Gang an die Tische und 

Kassen« (allerdings, so möchte man hinzufü­

gen, nicht auf dem Prinzip one man) one VOle, 

sondern eher auf dem Grundsatz one dollar, 
one vote basierend und damit dem preußi­

schen Dreiklassenwahlrecht verwandter als 

dem Demokratiemodell des Grundgesetzes). 
»Demokratie wagen« und dvIarkt wagen« 

sind für Leisner ein und dasselbe (5.264)' Es 
gehe nicht darum, den Markt »auf soziale 
Ziele hin zu verändern«) sondern darum, 

ihn zuallererst hinzunchmen, da seine E rgeb­

nisse» Resultante der F reiheit <' se ien (S. 266). 

Damit aber nicht genug! Für Leisner ist der 

Markt ein »dominanter RechlSbegriH«; 

Markt stelle die ,>beste soziale Gerecht.igkeit,( 

dar. Ziel müsse marktkonforme Staatlichkeit 
sein. Staatseigentum sei nur legitim, wo es die 

Funktionsbhigkeit der Märkte unterstütze. 

Alles andere sei eine Vergewaltigung der 

»Normal-Realität«. Die »Beriicksichtigung 

marktentsprechender Leistungen« (Profit?) 
ist für Leisner ein ungeschriebener Grundsatz 

des Verwaltungshandelns (5.267). Er forden 
elilen »Markrwächterstaat« start eines 

»T\"achtwächterstaates«. Die 1\.1ajestät des 

[9 So der TItel des furore m.adxndcn Buches von hancI$ 
Fulw)'anu, Munchcn 1992. 

Staates müsse die )Majestät der Märkte« ach­

ten und fördern. Der Hoheitsbegriff müsse 
umgedacht werden: )St.aa[ und Markt - das ist 

der Doppeladler eines Reiches der Bürgerfrei­
heit. (5.268-269). Solche Ideen sind verfas­
sungsrechtlich natürlich schlicht abwegig. Es 
ist aber schon erstaunlich, daß sie von einem 

deutSchen RechtSprofessor ohne jede Scham 
präsentiert werden. Darin scheint sich ein 

Hinüberschwappen des in US-amerikani­

sehen Law Schools mehr und mehr an Boden 
gewinnenden Law and Economics-Denkens 
zu manifestieren, das vielfach als RechlStheo­

rie mißverstanden wird, aber nicht viel mehr 

ist als die Transformation nicht einmal em­

pirisch hergeleiteter markrwirtschafd.icher 

»Gesetze« in Rechtsnormen. 2o St.amokapi­

sten, deren Theorie durch die Realität weit­
gehend widerlegt zu sein schien, dürften viel 

Freude an Leisners Ausführungen haben. 

Der Buhmann der Konservativen - das BHn­
desverfassungsgericht 

Es gehört inzwischen fast zum guten 

(schlechten) Ton, im Rahmen rechtswissen­
schafelieher Beiträge das Bundesverfassungs­
gericht anzuprangern. Ein so seriöser Kritiker 

wie Horst Sendler2 1 hat mit seinem Wort vom 

)Amtsgericht der Nation( ein Srichwort in 

die \"elt gesetzt, das nunmehr von vielen als 

autorativc Redewendung benutzt wird (in 

diesem Band etwa von Ralf Stark, 5.246). 
Nicht nur ist die Kritik am Bundesverfas­
sungsgericht aber vielfach oberflächlich und 
wirkt »nach geplappert«; sie ist in der Regel 

auch nicht gegen das Bundesverfassungsge­
richt als solches, sondern lediglich gegen ei­
nige liberale Urteile des Bundesverfassungs­
gericht im GrundrechtSbereicb gerichtet. 
Während es aber nicht verwundern sollte, 

daß ein mit der Einhaltung der Grundrechte 
betrautes Gericht hiswcilen Minderheiten ge­

gen den Übergriff durch die demokratisch 
gewählte Mehrhei[ schützen muß, ist es er­

staunlich, daß dieser im Prinzip wünschens­

werte antimajoritäre Aspekt der Verfassung~-

20 Slt h/: da.w bccCLts dIe sdu Icc.ruwcn:c Kr iti k von Arth'ur 
A. LcH, Commtnnu )': Tnt: ECOflO m U! AnOlIy:'ils of l :lo w. 
So mc Realn ffi !l.bou t N omi !l al lsm. Vi'll!l i.l Ll11.' Rn lcw, 
Bd.(,O(1974 ), 5,451 ff 

21 ~nd lc r gehon 1, W.u :f.U den Krl !lkcm dc( (Enten Stru.a 
rlC$) BVcrCC , eJ;H .,eh ;lbcr auch n;lCnlrlglu:.h ,ecc.ß cu; 
Au s,\rten der Kn tik gewUldt. Slth" :luf der ei nen X IW 
K ;<rlll n U ll butrJl lt l ! uw t rt iben ?, ZRP 1994. 3-0; l \lf 
de r <U1dere n Seite: H!uten nchrcd.:eht:r Ur.2bhmgigkcll. 
NJW 199(,,82\. 
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gerichtsbarkeit im Hinblick auf die Recht­

sprechung des Ersten Senats zu vehementem 
Kampagnen gegen das Gericht geführt hat, 
während der oftmals bedenklich in die Prä­
rogative des demokratischen Gesetzgebers 
eingreifende Zweite Senat bisher in der öf­
femljchen Debane recht ungeschoren davon­

gekommen isr. 21 Auch in diesem Band kommt 
die Kritik 3m Bundesverfassungsgericht nicht 
zu kurz. Klaus Stern, ein Krj[jker, dessen 
Kompetenz nicht zu bezweifeln ist, wirft 
dem Blllldesverfassungsgericht (0 Verfas­
sungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebung«) 
Ubergriffe in das einfache Recht vor. Als 

ein Bei spiel für solch ei.nen Übergriff nennt 
er u. a. den "Sitzblockaden-Beschlu ß«" 
(5.41 I). Dieser Beschluß Stößt auch auf die 

besondere Abneigung Ono Depenheuers, der 
in seinem Artikel (»Auf dem Weg zur Un­
fehlbarkeit«) eine Para llelität zwischen Ver­

fassungsgerichtsbarkeit und Papsttum fest7.u ­
stellen glaubt (5. 494). Wie das Papsttum der 

Rückkoppelung an die Heilige Schrift be­
dürfe (5.496), so sei das Lerzenrscheidungs­

recht des Bundesverfassungsgerichts nur so­
lange hinnehmbarJ wie die Diskrepanz zwi­
schen Legitimation aus der Verfassung und 
den Entscheiduogen des Gerichts nicht zu 

groß werde und das Gericht nicht zu häufig 
irre (5.489). Depenh euer sieh t das Problem, 

daß sich das Bundesverfassungsgericht bei 
seinen Entscheidungen zunehmend von der 
Worrlautgrenze, dem »5inn verständnis des 
gemeinen Bürgers«, entfernt habe, weswegen 
ihm bereitS der bellum omnium conlra omnes 
vor Augen schwebt. Scbon der Gedanke, daß 
das Grundgesetz eine Offenbarung enthalte 

wie die Heilige Schrift, deutet auf ein fatales 
Mißverständnis der Verfassungsinterprcta­
tion . Wie Konservative in der Weimarer Zeit 
die authentische Verfassungsauslegu.ng für 
sich gepachtet hatten, meint auch Depcn­
heuer im Besitz der Wahrheit zu sein, wobei 
er sich legitimierend aut" Volkes Stimme be­

rufL Den »Irrtum. des Bundesverfassungsge­
richts bei der Auslegung des Gnlndgesetzes 

aber demoskopisch belegen zu wollen, ist eine 
recht fragwürdige Angelegenheit, zumal 
wenn Volkes Stimme an der Lautstärke elner 
gut organisie rten Kampagne (im Kruzifix­
Fall) gemessen wi.rd . Im Hinblick auf die Sitz 

block.denentscheidung würde die Argumen-

u Siehe duu Man{rcd H. Wlcg.meh. The Rcccnl AlU.des on 
th~ FedcnJ Consti lutloll.ll ourt: T~rgcllng; IM lruutu­
I lon or a Liber:.) CQncepro( ehe PoIlI)'? Gernun POUI1C.J 

.tnd SOCICI)', Bd. rs ( 1997), Heft ... S 16-p 

1) BVcrfGE 91, I (199'). 

tation aber auf die K.ritiker zurückfallen. Das 
War[ ) Gewalt« war schließlich nicht vom 
Bundesverfassungsgericht in einer dem Sinn­
verst~ndn i s des gemeinen Bürgers widerspre­
chenden Weise ausgelegt worden. [nsofern 
hat das Bundesverfassungsgericht dem nor­

malen Sinnverständnis bei der Gesetzesaus­
legung nur zur Wirksamkeit verholfen. 

Da, Unbehagen an der ParteU!ndemokratie 

Wie vielen - allerdings ob ihres klar autori­
tären Gepräges nicht vergleichbaren - Kon· 
servativcn in der Weimarer Zeit ist der Par­
t~ienstaa[ auch heute vielen Publizisten ein 
ständiger Stein des Anstoßcs. In dieser Fest­

schrift fügt nicht nur Hans Herben von Ar­
nim seiner nahezu endlosen Reihe von Arti­
ke ln zu Paneienstaat/Parteienfinanzierung 
einen weiteren h.inzu (»Politikfinanzierung, 
Wahlrecht und legis lative Man.ipularion«). 

Für Gerd Roellecke (. Würfeln statt Wählen: 
Demokratie ein Gesellschaftsspiel?«) findet 

die Politik manchmal »wirklich ein Problem 

das sie nicht se lbst verursacht hat« (S.60j): 
Aber was ist die Alternative zur Politik im 
gegenwärtigen GewanJel Kar! Albrecht 

Schachtschneider versucht auf hohem "'issen­
schaftlichen Niveau dem gegenwärtigen Sy­

stem sein Mod ell »Republikanische[r] Frei­
heit« gegenüberzustellen. Gestützt auf Kant 
wendet er sich gegen den »liberalistischen 
Freiheitsbegriff., der die Grundrechte als 
Abwehrrechrc begreift (5.8)4). Es muß aber 

schon als Schwäche der Begründung gedeutet 

werden, wenn Schacbtschneider für seine Ar­
gumentation die klassischen liberalen Grund­
rechte mit dem eher negativ klingenden Ad­
jektiv »liberalistisch « belegen muß. Was 
Schachrschneider über die Freiheirsidee des 

lI.Jahrhu.nderts, in der man das Freiheits­
ideal des 18 .Jahrhunderrs ohne Herrschaft 

der Parteien verwlrkJichen könnte (5.841), 

über verfassuogsgesetzlich r"gwürdige 
Kanzlerwahlcn (5.843), über die Unverein­

barkeit von !'reiheir und Herrschaft (5.847) 
und über die Parteien herrschaft als »typische 

Verfallserscheinung. der Republik (5.849) 
schreibt, klingt reichlich theoretisch und reiß­

brerrartig und paßt vielleicht zu den Gesamt­
entwürfen, wie man sie im I8 .Jahrhundert 
sich zu liefern imstande glaubte, kaum aber 

ins ll.J ahrhundert, in dem solch holistische 

Ansätze fragwürdig erscheinen müssen, noch 
daz.u, wenn Schachtschneider mit keinem 
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\'(7orr sichtbar werden läßt, wie seine Repu­
blik ohne Herrschaft aussehen soll. Schachr­
schneider richtet sich gegen die Sonderinter­
essen, dencn es auf Herrscbafr: und nicht auf 
Freiheit ankomme (S. 852). Die Parteienoliga­
rchie verbindet sich seiner Meinung nach mit 
der Oligarchie der Banken; beide ermangelten 
eines . aristokratischen- Ethos' (S.854). Es 
scheint indes etwas naiv, Oligarch.ien mit 
dem Appell an den kategorischen Imperativ 
brechen zu woUen. Das eigentlich Suspekte in 
der Schachrschneiderschen Konzeption ist 
aber, daß sich diese vornehmlich gegen Sra.r 
und Parteien zu richten scheint, während Prl­
vat.heit und Freiheit apriori als Synonyme 
hingestellt werden (S. 856). In der Privarheir 
könne sich der 1viarkt entfahen; Privameit sei 
der nichlcrzwingbaren (!) Tugend verpflich­
tet: »Eine republikanische Unternehmens­
ethik isr darum das Essential der Wirtschafrs­
ordnung«. Staat bedeurer für Schachrschnei­
der Gängelung der Menschen, während 
Privatheit der Lebensbewältigung zur Huma­
nitär des Lebens gehöre (S. 857). Schachr­
schneiders Republikanismus wittert viel 
vom Repubiicanism der Gingrich-Republika­
ner in den USA. Es ist ein Republikanismus, 
der wie die Law and Economics-Sicht der 
En1pirie kaum Beachrung schenkt. Gerade 
die USA sollren ein Beispiel dafür sein, wohin 
es führt, wenn der Staat, ,vie dies vor allem um 
die Jerzte Jahrhundertwende geschah, alles 
dem freien Spiel der Kr'.ifrc überläßr. Die in­
dividuelle Freiheir der Mehrheit gehr dabei 
Jen Bach hinunter. Ob mehr oder weniger 
Sraa<, sollte nicht eine Sache des Prin7.ips 
sein, sondern Ergebnis rationaler, an der Frei­
heit aller Republikbürger orienriertcr Erwä­
gungen. 
Schac.;htschneider ist bei seiner Umersuchung 
tief in die republikanische Verfassungstheorie 
eingestiegen . Wendet man sich neueren Theo­
rien zu, so dürfte sein unumstößlicher Glaube 
an den freiheitsverbürgenden Charakter des 
allgemeinen Gese".es (S. 851) zumindest hin­
terfragbar sejn.2~ Was dem Rezensenten aber 
aus eigener Anschauung der amerikanischen 
Verhältnisse auffällt, ist der Vorteil des in 
Deutschland so oh geschmähten Parteiens~· ­

stems. Dieses ist n:imlich zum Teil in der 
Lage. Gemeininteressen den Vorrang gegen­
über den viel.fälrigen Einzelinreressen zu ver-

q Slche au,: dt:r ilon:n k.mm:nc r: fcrmnislischtn Accht!thco­
nc l. B. Anti . - .I($, '!be Emtrßcncc of PemI01St Ju n.s­
prudcncc: A" Eu3.Y, Yak L::IW Rcvlew, Bd.9S (1986 ), 
s. [}7J-140j. dlc behaup,c.,. gcndc dIe Abstr;aktheH 
des Rechls SCI die Crundl:l.i;c V()O Un ~leH:hhclt 

schaffen. In den USA verrreten die Parlamen­
tarier meist dje Partikularimeressen ihres Di­
strikts und der sie im Wahlkampf finanziell 
unterstutzenden Gruppen, während im deut­
schen Paneiensystem den Sonderinteressen 
einzelner Abgeordneter meist über den Frak­

tionszwang Einhalt geboten wird. Die legis­
latjven Encscheidungen sind dementspre­
chend weniger das Zufallsprodukt von takti­
schem Tauziehen zwischen den Vertretern 
von Einzelinteressen. Ob die Abschaffung 
der Parteien daher unumschränkt posi[ive Ef­
fekte für die Freiheit der Bürger haben würde, 
wie Schachrschneider suggeriert, erscheint 
zweifelhaft. Das heillt nicht, daß die oligar­
chischen Tendenzen des ParreiCIlSlaates kei­
ner Aufmerksamkeit bedü.rhen. So könnee die 
Personali,ierung des Wahlsystems auf örtli­
cher Ebene, tür die l:ranz-Ludwig Knemcyer 
plädiert (S. I t46), in der Tat zur .. Stärkung 
kommunaler Selbstverwaltung durch Srär­
kung örtlicher Demokratie- (so der Ti«l sei­
nes Aufsatzes) führen. 

Statische oder dynamiSche Sicht des Ver!as­
nmgsrechts 

Während eine Reihe von Autoren der Fest­
schrift ei.ne recht statische, konservative 
Sichrweise des Verfassungsrechts offenbaren, 
zeichnet vor a.l.lem einige der international 
orientierten Beiträge ein eher uffene~ Verfas­
sungsverständnis aus. Dimitrius Ts,ltsos (})In­
tegrationsförderung und Identitärswahrung­
Zur europäischen Di.mension der Verfas­
sungsfunktion -«) meim, daß die Funktion 
nationaler Verfassungen nicht mehr zeitge­
mäß verStanden ",erden könne ohne klezug 
auf den europäischen Integrarionsprozeß 
(S. ,,65 ). Er siehr eine Inrerdependenz von 
narionalen und staatsübergreifenden Lebens­
bereichen (S. 1266). Für Tsatsos l.iegt die 
Funktion der gegenwärtigen Verfassung 
darin, die Funktionsfähigkeit der Union zu 
gewährleisren und dabei die Toleraozgrenze 
der nationalen Identität zu bestimmen, also 
im Ausgleich zwischen Vielheit und Einheit 
(S. 1270-1271). Er fordert eine Institutionali­
sierung der europäischen Partei, einen euro­
piiischen Demokratiebegriff (S.1274) und 
eine europafreundliche Verfassungsauslegung 
(S . 1276). Hiater solchen Formulierungen 
kann man auch eine indirekte Kritik am Bun­
desverfassungsgericht erblicken, das 1m 
Maastricht-Urteil der europäischen Imegra-
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Don einige Vorbehalte entgegenbrachte. Peter 
Häberle (»Das ,Weltbild< des Verfassungs­
staates - eine Tcxt.srufcnanalyse zur Mensch­
heit als verfassungsstaatlichem Grundwert 
und ,letztem< Gelrungsgrund des Völker­
rechts,,) denkt noch einen Schritt weiter 

und hält selbst das Weltburgertum für keine 
Utopie (5.1279). Er sieht in der Fülle von 

Verfassungsrcxtcn, die an das Weltbürgertum 
anknüpfen, »Spurenelemente nationalen 
Wellverfassungsrechts« (5. 1293). Erforder­
lich ist für ihn ein Umdenken in Sachen Sou­
veränität. Die Menschenrechte müßten nicht 
nur als subjektive Rechte aller Menschen, 

sondern auch als Rechte der Menschheit ver­

standen werden (5. 1303-(304). Häberle 
scheint zwar sei_ner Zeit vorauszugreifen; 
seine Ideen sind aber nicht utopisch. Es bedarf 

solcher wegweisender Ideen, um der Zukunft 

positive Gestalt geben z.u können. I n jedem 
Falle sind sie einem statischen Verfassungs­
verständnis vorzuziehen, wie es von viden 

Autoren dieser Festschrift präsentiert. wird. 
Einstweilen dürfte jedoch gerade der bedeu­
tendste Staat der Gegenwan stärkster Hemm­
schub gegen ein Umdenken in punero Souve­
ränität sein. 

Man[red H. W.egandt 

jl.ns-CD-ROM Verwaltungsrecht, 9. Auf/., 
Saarbrucken 1998, juris-GmbH, Preis: DM 
2.480.- (im Abonnement DM 1.980.- mit eI­
nem Update pro Jahr) Jeweils zuziiglich 
MWSt. 

Vorzustellen iSt die von der juris GmbH Uu­
ristisches Informationssystem für die Bun­
desrepublik Deutschland) 1998 in 9. Auflage 
vorgelegte CD-ROM Verwalrungsrecht. An 
einen Überblick über den juriStischen Publi­

kationsmarkt auf elektronischen Medien (I) 
schließt sich eine Vorstellung der juris GmbH 

und ihrer Produkte an (11), um dann Eigen­

schaften und Arbeitsmöglichkeiten der 

Rechtsprechungssammlung CD-ROM Ver­
walrungsrechl zu erörtern (III). 

I. Der juristische Markt [ur elektmnr.sche 
Publikationen 

Hat seitden 80er Jahren das wissenschaftliche 

Arbeiten mit den Computern grundlegend 

neue Möglichkeiten erhalten, so zeig-t seit ei-

nigen Jahren die Landkarte wissenschaftli­
cher Informationsmöglichkeiten einen neuen 
Kontinent an - das Reich der elektronischen 
Publjkationen. Es ist umgebcn von dem 
schwer überschaubaren Meer namens Inter~ 
nct, das in seiner Vielgestaltigkeit an Andrej 
Tarkowskis Verfilmung von Stanislaw Lems 

)ISoJaris« erinnert. In juristischen Buchhand­
lungen finden sich zur erstcn Information 
dicke Kataloge (})Neue Medien'() »Forum 
Neue Medien«(, »Elektronische Medien«) 
m.it um.fa.ngreichen Angeboten elektronischer 
Arbeitsmittel aus den verschiedensten 
Rechtsgebieten. Schwerpunktbildungen in 
besonders praxistr~chligen und problemna­
hen Rechtsmaterien fallen ins Auge - im Be­
reich der anwaltlichen Praxis sowie auf den 
Feldern des Bau- und Mietrechts, des Erb­
und des Familienrechts (Scheidung und Un­

terhalt), des Arbeitsrechts und des Steuer­

rechts. Viele Angebote zielen auf juristische 
Laien. Zum Teil scheint den Katalogen die 

werbende Bezeichnung »Ratgeber« wichtiger 
als die ungenannt bleibende Urheberschaft 
eines Produkts. 

Erweckt die Vielfalt des Angebots den Ein­

druck ei_nes expandierenden Markts, so deutet 
eine - nur mit den PreiseinbrLichen auf dem 
Computermarkt zu vergleichende - Preisre­
duzierung darauf hin, daß Verlage die Ver­

kaufs- und Marktbcdingungen neu einschät­
zen. Das betrifft insbesondere Zeitschriften 
und Entscheidungss::I mmlungen aut CD­
ROM. 

Für die rechtswissensehaftliche und die 

rechtspraktische Arbeit haben - neben den 
für die Praxis nützlichen Formularbüchern 
und Tabellen - diese Emscheidungssammlun­
gen und Zeitschriften ein kaum zu überscbät­
zendes Gewicht. Sie crmoglichen eine 
schnelle Orientierung über möglicherweise 
einschlägige Gerichtsentscheidungen und Li­
teraturauffassungen in wenigen Minuten, 
während früher allein für die Sammlung der 

Daten Stunden oder Tage benötigt wurden. 
Sind die Arbeitsmittel - einen heute nicht 
mehr allzu teuren Computer mit entspre· 
chender Ausrüstung vorausgesetzt - leicht 
einsetzbar, so erschei_nt die Frage nach Preis­
gestalrung und Erschwinglichkeit als faSt so 

wichtig wie die Frage nach der Qualität des 

Angebots. »Qualität.:< meint in diesem Zu­
sa.mmenhang zweierlei: sowohl das materielle 
Angebot als auch die Möglichkeiten des Zu­
gl;ffs und der Nutzung. 

Generell lassen sich im Bereich der Zeitschrif-
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ten und Entscheidungss3mmlungen auf CD­

ROM vier Kategorien unterscheiden: 

J) Entscheidungssammlungen einzelner Ge­

richte, die eine Alternative zu den vielbän­

digen Bibliotheksreihen herkömmlicher 

Art (BGHZ, BVerwGE, BVeriGE) sein 

können. 

2) Entscheidungssammlunge.n zu einzelnen 

Reehrsgebieten. 

3) Zeirschriften: als GeS.1mtbestand oder 

meh.rere Jahtgänge umfassend. Einzeljahr­

gänge werden selten angeboten. 

4) Zusammenstellungen von Gesetzestexten, 

Kommentierungen und gekurzten Em­

scheidungen für einzelne Rechtsgebiete, 

sei es als elekrronjsch publizierter Kom­

mentar oder als MischJorrn von (2) und 

(3)· 
Von besonderem Interesse sind die großen 

Entscheidungssammlungen und Zeitschrif­

tenausgaben. da sie, gekoppelt mit einem ein­

fachen Zugriff, umfassende Informationen 

versprechen. Für sie wird regelmäßig ein be­

trächtlicher Preis verlangt. 

Am deutlichsten wird die Konkurrenz der 

Angebote im Bereich des Zivilrechrs. Hier 

stehen einander mehrere Entscheidungs­

sammlungen und Zeitschriften auf CD­

ROM gegenüber' Der Heymanns-Verlag 

bietet neben der BGHZ' noch Entscheidun­

gen des BGH in Zivilsachen) an. Die juris 

GmbH produziert die Rechtsprechung des 

Bundesgerichrshofs.4 Der Verlag C. H. Beek 

bietet ,in diesem Bereic.h zwei große Samm­

lungen an: Die BGH-CD enthält . faSl alle. 

zur Veröffentlichung vorgesehenen Entschei­

dungen desBGH ab 1981 mitSaclwerhalt und 

Gründen in der Form, in der sie in der NJW 

oder im NJW-Reehtsprechungsrepon er­

schienen sind.5 Diese Entscheidungcn enthält 

auch die NJW-VoUtext CD-ROM. Sie umfaßt 

zwei CD, von denen eine die Jahrgänge 1981 -

I Res;dnu,ßlS werden ci n )8'6cr bl.w. ,, 8Gcr pc, 4 MB RAM , 
2.-) MB frcler Fetlpla lle"5p~~ller SOWIC Wl:lduw..'I J I, 

'X1u'ldüw$ 9 5 oder \'qlnd!,)ws 99 'o'Otil\1S,Uctlt 

2. Bd. 1- 11 r urspru n,hch fur DM ). ) 60 - (DM l. 600.- (ur 
Abonnentm dei DruckilusgJbe). d.l)'.q;en nunmC'hr DM 
-498.- (DM;9 .- fur Abo nnenten du Druc.klus"l:H:~ 

3 Ur" prunghch fur DM r .;00-, nunmeh r fur DM 398-. 
bur WA-rbungcmc . ZuS2mnu·nfusung und systenutl1(ne 
geordnetc Sl rnmlllIlg ii;lhc :r.u all er UI1 eJ!t und Ueschlutse 
des Bundcsfjenchuhofs mll wCIt/:: r e lt VeroI(('ntlichun.Cso 
IllchwelJcll k lt 1986 ... 

4 U n prunglll::ber Pre!s DM --1 R8 7.Jo ija.hrhc.bc J\kIUJ1 :SICo 

rung OM z.:::S S.so), rHlnmt;hr DM l-4So.- (Jilhrheht r 
Abonncm~n [..'l prc.is DM 1980 - ) Dr e -bedcullmttVQUe 
R~hupr«hun g .l.US ne'Uefcr ZeH- um fa.ß t Lj fOO En t­
Khc:sdungen Im VQUtcxt lind C l"'~ 30 Joo Eruseherdung('n 
Im Kur·ttexr, JI~ Je mit brblloVJlphrschen AngiLben und 
hHldneUcn \"eue hcn ~md 

5 DM 248.-

t989 der NJW, des :-..IJW-ReehlSprechungsre­

pons, der Deutsch-Deutschen Rechtszeit­

schJiit lind det Zeitschrift für Vermögens­

und InvestitionsrechtJ die andere diese Jahr­

gänge seit 1990 enthäl~' O cr Verlag Recht & 

Praxis verüfientlicht die C D-ROM Deutsche 

Rechtsprechung mit ca. 40.000 dokumentier­

ten Enrsc hL'idullgell .7 Sie wird ergänzt von 

der CD-ROM BG H -RechlSprochung aus 

dem gleichen Verlag" 

Der Grund [ur die teilweise ek.latanten Preis­

rückb~nge mag teils in der Konkurrenz. zu 

sehtn sein. Ddrüber hinaus wird wohl den 

Bc,iehern von gedruckten Entscheidungs­

sammlungcn und Zeitschriften schwer \'er­

mittelbar sein, d8ß sie annähernd den glei chen 

Preis, den sil' h(f{'its für ihre Sammlung in­

vestiert haben, nochmals für deren Übertra· 

gung in {'ln anderes Medium und den - zuge­

gebenermaßen sehr bequemen - Gebrauch 
der CD-ROM zahl en sollen. Weiter aber ist 

wohl ein »trickle-down « Effekt anzunehmen: 

Bietet man den Beziehern gedruckter W'erke 

die CD-ROl\.1 z.u einem niedrigen Preis an, so 

könnte eine sehr hohe Preisspannc bis hin 

zum normalen Verkaufspreis die Kriminalität 

fördern, Einerseits konnten normale Kaufin­

teressenten versllLhcn, !lieh mit Abonnenten 

zu .... vcrständigcn.\; ande rerseits können sehr 

hohe CD-ROM-Preise zur Produktpiraterie 

verlocken. Die technischen Möglichkeiten für 

RaubprcsS\.Ingen dürften sich zunehmend 

vcrbessern. Angesieht5 lockender ho her Ver­

dienstspannen soll insbesondere wohl dieser 

Anreiz reduziert werden. Nahezu alle Anbie­

ter dürften jedenfalls ihre wesentlichen Datei­

besti:mde aus neuerer Zeit schon elektronisch 

gespeichert haben. Ob die Kosten der Pro­

grammentwicklun g die sehr hohen Anfangs­

preise gerechtfertigt haben, fragt sich. Es fällt 
auf, daß die Preise der juris GmbH höher als 

die anderer Anbieter sind, Gibt es Gründe 

dafür? 

(. U~pru nli u:'hcr [1'r-e11 O M J -1 9'3 - (DM.! ')')8 - ror BC)',I(;· 

her der Zellschnlt) nehsl DM I 591- fue eIn Jw reu bon· 
nc-mcnt mit 7 ....... CI Upduc.s ; nunmehrrger PrC't.r. DM 2.. }? B:,­

(OM I 798.- hll' Ik"llc h ~r dt' r z.c.mchn [;) f) ('bn DM ,9111 -
' \I r l.W1;1 U p(!;aIC", 

7 Ur"Spn: nwu:her Pre iS' D M I .t9a- (D M I 091 - fltr 8 <:7.11: · 
hC'r dc;l' ZC'1uthnft), nUnmthfl&Cr Pn:iJ DM '.98.- Sie ent · 
halt bUl Wa bung EnU(h~l dun[!; l!' n -aus t111tn In~u.f'lzen zu 
aüt'"n pr:nusrCllov.mleß Rl!"(hurgcbLClcn- lell 19 S ~, wobc:t 
.wlcbtll";P Entscht'.IJu ngt'.n .. cn t.'l prccnc;nd Ihrer pnku & 
~(:hC'rr 8cdeutun~ betonden umI .. s!cnd cbrgdlcllt . wcr­
df:' ll . 

S OM 1,1t.-. Sie soU ab 1985 rm V.,lIlcxt .. .\ilc hC'utc noeh 
fdcY.lm~ Enuc h l" ldung~ dC=5 BC ! I zu m ZI .... 'J · und Stuf .. 
Tt<.hr .. c th aJ !cn (zwlscbt'n 1950 und '9:::5 lß Ausw.lh l). 

'J Untcnchrcdlld lC' L~ r tu.tM.lmm l un;err., lu f die" hIer nlc:ht 
w el lcr tr llgegaM'&cn werden soll, crg~ fl.,c rr dlC5C AngebÖlt': . 
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15° JJ. Die JUns GmbH 

Die Bundesrepublik DeuISchland halt 

95.34 % der Gcsellschafteranteik Jer 1985 

gegrundeten juris GmbJ !. Auf d"" Saarland 

als Land des Sitzes der CmbH entbllcn 3 %. 
Jeweils geringfügige Beteiligungen haben die 

Bundesrechrsanwa\rskammer, der Deutsche 

Anwaltsvcrein 1 die Hans Sold an G mbH, der 

Rudolf Haufe Verlag und dic Verlegervereini­

gung Reehtsinformatik. Die Einrichtung geht 

auf eine rechrspolitischc I niriative des Bundes 
von I97J zurück. Nach ihrer Satzung hat juris 

GmbH »die Aufgabe, uneingeschränkte und 
umfassende Möglichkeiten der Information 
auf dem Fachgebiet Recht und seinen Grenz­

gebieten bereitzustelJen. Sie hat zu diesem 

Zweck Dokumemaüons- und Informarions­

dienstleistungen zu erbringen und jedermann 

verfügbar zu machen [ ... ], [Sie] hat dabei den 

fachlichen Bedunnissen der unterschiedli­
chen Benurzergruppen Rechnung zu tragen, 

Neurfalicät zu wahren und Meinungsplurali­

tät zu gewährleisten«. Die juris GmbH ist 

damit zur Rechtsinformation verpflichtet. 

Reehtspolitischer Auftrag und Selbstver­

ständnis als Wirtschaftsunternehmen sollen 

miteinander in Harmonie stehen. Die Doku­

mentation also Erfassung, Anonymisierung 

und Aufnahme - der Gerichtsentscheidungen 

aus den einzelnen Zwel:',:l~n der G erichtsbar­

keit erfolgt jeweils an den obetsten Bundes­

gerichten und für die Instanzentscheidungen 

der Verwaltungsgerichtsbarkeit beim OVG 

Nordrhein-\"(/estfalen in je <:ig ~ner Verant­

wortung. Insofern isr hier ein interessantes 

Neben- und Miteinander von öffentlich­

rechtlicher Gescalrung (Dokumentationsbei­

rat und Leirung des Unternehmens durch die 

Gesellschafter) und privatreehtlicher Rechts­

form (GmbH mit Gesellschaftern und Ge­

winnausschü[wng) festzustellen. lo 

Die Auswahl der %Ur VeräHentlichung kom­

menden Gerich-::sentscheidungen ist ein zen­

trales Problem jeglicher Dokumentation und 

damit jeder juristischen Arbeit. Die veröf­

fentlichten Entscheidungen (aus 500 ausge­

werteten Fachzeitschri ften und Sammlungen) 

werden laufend in die Bestände von juris auf­

genommen. Dies gilt auch für alle EntSchei­

dungen, die die entscheidenden Gerichte oder 

10 D,e Il) sl. .. ~ lImlas,endttc: ln fot'Mlilloru:qudlc II I (~ !ll(' 
'h;stld lrl ft· Sachvtßu oo'\;tllr,u de r JUflS GmbH . ,'enrc:-
1<:11 durch : ... 1. Herbcrger und J. ßl'rk(, llunn (1'11;), S • .:md­
ort Ju ns. FCH.1,. hn fr zum !QJ"hn gcn UC~H'hcn dcr )\:m 
Gmb H Hrrb1t : 9~5, Surbn\cken 199'6 511: et!t h1!t 'I.lhl­
rClclll' sl"hr mfoml'-l lvt ßCllUCor und CHlt umbuendc 
ß lbhograpruc 

Richter bei juris einreichen_ Darüber hinaus 

spricht juris Gericht<.: dann auf möglicher­

weise veröffentlichungswene Entscheidun­

gen an, wenn die Entscheidungen dieser Ge­

richee bisher unterdurchschnitdich veröffent­

licht werden. Daß .luch Auswahlkriterien in 

den Köpfen der damit Befaßten ex.istieren) isr 

rucht zu vermeiden. Als einziges H ilfsmittel 

dagegen kommt wohl nur die - von juris 

denkbar weit verstandene - Pluralität der 

Quellen in Betracht. 

Die juris GmbH bietet zahlreiche Datenban­

ken auf verschiedenen Trägern an: Rechrspre­

chung, Aufsätze, Bücher, Verwalrungsvor­

schriften, Bundesrecht, DDR-Vorschriften, 

Pressedaten, Gestzcsmaterialien, CELEX 

(EG-Grundungsvert.räge und -Vorschriften), 

Asyl- und Umwcltinformationen und Lan­

desrecht. Neben den vier angebotenen elek­

tronischen Zugangswcgcn sind insbesondere 

die Rechtspreehungsdateien auf CD-ROM 

zu nennen. Der Preis für die Nutzung des 

elektronischen Zugangs beträgt im Fall des 

günstigen Angebots ),Economy-Tarif« DM 

2. - zuzüglich Mehrwertsteuer je r .000 abge. 

rufener Zeichen; dazu kommen dann noch die 

Kosten des Zugangs zu einem elektronischen 

Netz. l : Diese Bedingungen und der (immer 

noch) zeir- und kostenaufwendige Zugang zu 

einem ~etJ. machen die Attraktivität der je­

derzeit einsetzbaren CD-ROM aus. Seit 1989 

produzien juris - damals noch dat'" disc ge­

nannte - CD-ROMs mit Reehtspreehungs­

dateien; es war so d:1~ erste deutsche Unter­

nehmen auf diesem Markt. 

Alle CDs sind mit einem sich selbst erklären­

den Suchformular ausgestattet) so daß auch 

ungeübte Computerbenutzer recht schnell 

sinnvLlll mit ihnen arbeiten können. Sehr 

praktisch ist der E insatz der Hypertextfunk­

tion: Zitiert eine E ntscheidung eine andere 

F Iltscheidung, so kommt man durch Anklik­

ken dieses Aktenzeichens in die zitierte Ent­

scheidung oder die zitierte FundsteIle. Wis­

senschaftlich von besonderem Interesse ist die 

Art dcr Indexierung. Es stehen einander zwei 

mögliche Prinzipien gegenüber: Die automa­

tische Indexierung macht sämtliche Worte ei­

nes Textes zu Suchwörtern - ein gleichsam 

1 I D.11 An,oroo.. "ÖUS-lnm·T.anf. W'c:ndet SIch Insh«ondc::rc 
10 Nu tzcr- vOll juru !)lU meh rCHIi ArbcLt'lplllUn Im Net z 
~u .rl::mt PrclJ VOll DM I -4 S0 - (ngl. MWSt ) ht r d.a 
Su rtpakcI (Rc~h-ercM·SortwJ.rc J,b N~nwtrb·efS1on, 
Bnuc.b ei net Juns-Scmlßars und ein FUI-Konungc:m an 
r~"Cherdl l t"tt ,e n Zeichen fUf DM 600 - ) und DM 260.­
(%.~,l. MWSt. ) .. I ~ jJ.hrlll!hC' W~m,n"p,ulchaJc; In diesem 
An~t.bOt b('[ng[ dcr PreiS JII! [ 000 abgc:rurtl\!:r Zl'lchC'1I 
DM J ,60 (zzgl. MWS[ ) 
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automatischer Vorgang -, hat aber den Nach­
teil, daß Texte und Zusammenhange nur an­
hand des Wortlauts zu finden sind. Das do­
kumentationsoriem_ierte Prinzip beruht dar­
auf, daß Personen mir juristischem 
I:;tchwissen bestimmte Informaüonen unab­
hängig von den unterschiedlichen Möglich­
keiten ihrer Formulierung nach bestimmten 
K.1assifikationsmerkm<1lcn einordnen. Hier 
gibt es meh.rere mögliche KI.1S,ifi.kationssy­
sterne, die sich aber sinnvoll miteinander über 
verschiedene Merkmalskataloge verbinden 
lassen. Sehr plausibel erscheint die Begrün­

dung für die Entscheidung zugunsten des Do­
kumentationsprinzips, da~ ..:rtrcu.licherweise 
aber zusätzlich mit der M0glichkeit der Text­
wortsuche nach dem Wortlautprinzip ver­
bunden ist: Das deutsche Recht orientiett 
sich im Gegensatz zum nordamerikanischen 
Rechtssystem nicht am case-Iaw) sondern an 
Rechtsnormen. »Sie enthalten abstrakte Re­
geln, nach denen sich Staat und Bürger zu 
verhalten haben. Rechtsprechung und Litera­
rur dienen dazu, diese Regeln auszulegen und 
zu interpretieren. Dem entspricht auch die 
Arbeitsweise des deutschen Juristen: als erstes 
zu prüfen, \.Inter welcher Rechtsnorm ein be­
stimmtes Problem zu subsumi('ren ist. Erst in 
einem zweiten Schritt, wenn namlich fraglich 
ist, welche Norm im konkreten fall anzu­
wenden ist oder was eine bestimmte Norm 
inhaltlich überhaupt besagt, wird die Recht­
sprechung - und gegebenenfalls die Rechts­
literatur - .Is Interpretallons/"Ife zu Rate gc­
zogen.«12 Das Dokumentationsprinzip 
kommt auch in den Anweisungen an die Do­
kumentare zum Ausdruck: Es gibt Schlag­
wortrichtlinien, Sachgebietsrichdinien. Nor­
menkettenrichdinien und Kurztextrichdi-
men. 
Nachdem in die Rcchrsprechungsdateien von 
juris ursprünglich aus pragmatischen Grun­
den nicht die Volltexte der gerichtlichen Ent­
scheidungen Jufgenommen worden waren, 
ging man erst mit wachsender Erfahrung 
und den sich schnell vergrößernden Speicher­
möglichkeiten wr Volltextdokumentation 
über. Daher werden nun zunehmend auch 
die Entscheidungen der obersten Gerichte 
von vor 1990 im Volltext gespeichert. 

11 Jn den USA wIrd In dl!:n ,rolkn In (QrmauoNJ), '(n1(:11 

dJc :au(omausch~ IndeXIerung \'j:~rw~ l\d~L Vgl Jurl.s. Jun ­
swch~' ! Jnformauonuylit(~m (ur dlc ßundcsrt:puMIK 
DtuI.Khi.lnd. (Surbru..:kcll 1995 I. llr. 

111. Die CD-ROM Verwaltul1g,,.echt 

Die Rechrsprechungsdatei Verwaltungsrecht 
hat den großten Umfang lI lier von juris ange­
botenen C D -ROM.s. Entgegen dem ersten 
Eindruck, den der Titel erw ecken kann, ent­
h:;lt sie ,lUch die Rechtsprechung von Gerich­
ren anderer Gerichl~".wci~e, insbesondere 
zum Staats- und Ycrfassungsrc.:cht, zum Recht 
der Amtspflichtverletzungen und der Staats­
haflung, zum Sozialrecht samt Wohngeld­
recht, zum Jugendhilferecht und zum Sozial­
hilferecht. Der Datenumbn~ ist seit der 1995 
erschienenen j. Auflage stark vermehrt wor­

den: Die Zahl der aufgenommenen Gerichts­
entscheidung~n wuchs um mehr als 22.000 

auf ca. I J (.400 an. Erwa 28 % dieser Entschei­
dungen sind im Langlexl aufrufbar. Vorher 
waren das nur etwa 16 %. Da.:; li<H seit der 
7. Auflage dazu geführt, daß die bisher auf 
elOer CD-ROM millels Datenkomprimie­
rung gespeicherten Entscheidungen auf 
zwei CD-ROM verteilt werden mußten. 
Wahrend die CD-ROM Ver",dllmgsrechr 
Entscheidungen des Bundesvcrwa:t\.Ingsge­
richts und sonstige verwaltungsrechdtche 
Entscheidungen seit 1988 wiedergibt, enthält 
die CD-ROM ArchIV Vcrwalu.ngrrechr Ge­
richtsentsc heidungen zum Verwaltungs recht 
von vor 1988. Von besonderer Bedeutung ist 
der Dateobcstand der Datei Verwaltungs­
recht auch deshalb, weil sieb hier eine große 
An7.ahl von Entscheidungen findet, die so nst 
nirgendwo veröffentlicht si nd . Das gilt zum 
Beispiel für etwa 17% der hier ve roffendich­
ten Entscheidungen des Bundcsverwalru.ngs­
gerichts. Ähnlich sieht wohl die Lage bei den 
instanzgerichdichen Entscheidungen auS. Für 
die wissenschaftliche juristische Tätigkeit und 
für die praktische Rechts.rbeit ergibt sich 
daraus die Notwendigkeit, die Datet Verwal­
rwlgsrecht zu.r Information heranzuziehen. 
Darüber hinaus sind die zahl reichen zeüspa­
renden Möglichkeiten verlockend. Eine 
gründliche Rechtsarbeit sollte juris, sei es in 
Form der On-Jine-Information oder der CD­
ROM, nicht außerachdass('n. 
Anders als im Zivilrecht ist im Verwalrungs­
recht kaum von Konkurrenz zu sprechen: Zu 
nennen .. ind hier nur aus dem Heymanns­
Verlag die CD-ROM BVerwG-DAT (.kon­
zentrierte Darstellung von nahezu allen4( Ent­
scheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 
seit t988)" und aus dem Verlag C. H . Bock die 

13 UrS"pNnghch~r Pr~u DM {) 10. - ; nunmehr DM 198.-

15 I 
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r 5 2 NVwZ-VoLitext CD-ROM." Sowohl vom 
Preis als auch vom Inhalt her ist nur dle 
NVwZ auf CD-ROM als eine gewisse Alter­
native anz.usehen; sie enthält vol!ständij; alle 

Aufsatze: und Entscheidungen der NVwZ (er­

schil:n~n seit r9S (), des NVwZ-Rechrspre­

chungsfC'ports (erschienen sei[ 1988) und 

der Zeitschrift La ndes- und Kommunalver­
waltung sowie darüber hinaus alle 'l'cx[C mit 

vcrwalrung.<;rechdichen Bezugen (seit 1981) 
aus den Zei!.Schriften NJW, NJW-Rechtspre­
chuJ\~sreport~ aus der Zeit.sc hrift für Immo­
bjlil'!1- und Vermogensrcchr und aus der 

Deutsch-Deutschen Rechtszeitschrifr (seit 
1990). Diese CD-ROM enthält }).ooo Ent­
scheidungcn, wobei fc srLuhaltcn ist', daß die 

in den Katalogen anzutreffende Bezeichnung 

»Volltext« sich auf die in den genannten Zeit­

schriften abgcdruckten Texte und nicht auf 
die den Zeitschriften eingereichten Entschei­
dungen beziehr. J5 Insgesamt weist die 
NVwZ-CD-ROM nur ein gutes Viertel der 
Entscheidungen der juris-CD "uf; sie m"cht 
,,,gleich den gesamten Aufs.tzteil der Zeit­
schrift zugänglich. 
Die CD-ROM Verwaltungsrechr lauft mit 
ihrt'm ProgLlmm )'juris Formular« unter 
Wi ndows, LeiJcr läßt sie sich auch mit Emu~ 
lationen von Windows nicht auf Macintosh­
Computern zum Laufen bringen, so daß 
Apple-BcnutzC'1' bCJl,lCluciligt ... ind. Dies ist 
um so bedauerlicher als Jie sehr viel um­
ständlit:her zu benutzenJe - Konkurrenz von 
C. H. Beck, die NVwZ in der DOS-Version, 
ohne größere Probleme in der Mac-Welt ein­
zusetz.en ist. Da.s ist allerdings nich t den Ver­
legern anzulasten, sondern ein Problem Jcs 
immer noch fortb estehenden Zwiesp;dts zwi­
schen der DOS- und der Apple-Welt. 
Eine gute Arbeits.mweisung enthalten die 
Einführungen. 16 Sie erläutern die einbch 
strukturierte Arbeüsweise in leicht faßlicher 
Weise, so daß ein unmittelbarer Einstieg in die 
Nutzung fur diejenigen sofort möglich ist, die 
auch nur geringe Erf"hrung mir Computer­
arbeit haben. 
Der Inhalt der CD-ROM Verwaltungsrecht 

!'4 Ursprungl.lI:bcr P~ll DM 1,998 - ; nunmehr DM I 398 -
(fu r ß elld H:r deq;cdruc-ku:n AlI.sgabe DM 9.9H .-) D iese 
CD· ROM m - and<tsaJ dlc NJ W.VolltC'JCt-CO·RO M­
bljh llg noch nicht UJ d~' r W,ndow, -VcNlon:w erhtltt n. 
Eme WLncloWS-VcrSloll soll ibcr bolId vorlttt.~n . 

I f Aur (be d .. kumcnllnKhc ß n rbcl:ung und d!e Dcsorldc r· 
~tc" der DOS· ew on, dlc lOlch unter Wmdow§ buh, 
!SI Ilier mchl etn'tu&chcn. 

16 Juns GmbH (I f,). luns (onnulu lur wmdows Hand· 
bucb Su rbruc:kcn 1995. Fur eUl7.dne nQ\!h pnnu;rc 
Hlntcrgnmd ,n fo rmJüonrn und Fr2g,cnd tungcn ",&1 di t: 
DtllH t'.C In ' Sl2ndOrl jU 1'11 (F n 10). 

hat enzyklopadischc Ausmaße; Zu jedem von 
mir eingegebenen Stichwon und zu allen 
Such kombinationen fanden sich - eine hin­
reichend genaue Definition vorausgesC[zc -
präzise treffende Entscheidungsmengen. So 
war z.um Beispiel leicht eine Gesamcmenge 
von 62 Scientology und Religionsfreiheit be­
treffenden Entscheidungen zu erhalten. Eine 
kurz,· Suche ließ di e schon recht lange Ge­
schichte der Klagen und Verfahren um und 
von ScientoJogy in Deutschland entstehen. 
Di .. h .. ,onderen Qualitäten der CD-ROM 
Ver:'.'altungsrecht erweist eine sehr gen au 
und gründlich gearbeitete Entscheidu.ng des 
OVG Hamburg zur Gewerbepll.ichtigkeit 
seienroJogischer Tätigkeiten. 17 ZW;1.r ist, wie 
sich "us dem FundsteIlennachweis ergibt, das 
Urteil bereits mehrfac h veroffenrlicht wor­
den." Diese Veröffendichungen enthalten 
aber nur einen KUr'L,cext: Die Entscheidung 
selbst umfaßt F ausgedruckte Seiten; davon 
nimmt allein der l:"thestand r 2. Selten ein. Der 
umfangreichste Abdruck bei_nhaltet nur etwa 
ein Viertel des Texts. Der Gesamttcxt enthält 
aber zahlreiche tatsäch1ichc Feststellungen 
u_nd Zitate, die für die Enrwicklung von 
Scientoll 'f!;Y und ihre Beurteilung durch die 
Gerichte wcSenrlich erscheinen. Wer sich also 
genau mit sehr komplexen Rechtsfragen be­
fassen will, ist sowohl für die wissenschaft­
liche a.ls auch für die prakrische Rechtsarbeit 
auf die Nutzung der Angebote der juris 
GmbH angewiesen. Sie sind für eine tiefge­
hende Auseinanderse12ull~ und gründliche 
lnformation kaum verzichlbar und sparen 
Geld und Zeit, die bei der Anforderung von 
Gerichtsentscheidungen erfahrungsgemäß 
auf7:uwenden sind. 
Die große Zahl unveröffentlichter Entschei­
dungen ermöglicht nicht nur eine sehr viel 
umfassendere Information. Sie gibt z.ugleich 
einen wissenschaftlich interessanten Über~ 

blick über Entscheidungen der JuStiz, die 
aus den unterschiedlichsten Grunden nicht 
in den Druckmedien veröffentl.ieht worden 
sind. Es werden weiße Flecke auf der Land­
karte der Rechtsprechung ausgefüllt. Wissen­
schaftlich eröffnet das neue Perspektiven. Am 

Computer bcarbeitbare Voll texte juristischer 
Enrscheidungen ermöglichen viele neue wis­
senschaftliche Fragestellungen." Ein Beispiel 

17 V l-!J. tnbu"," Urt \'.6.7 [993, I\z.: Sf VI 11/91-
I1 Ce wcrbu rt h;v 11)94. [J - 19. NVwZ [994, 192 - 19J: 

DVSI 1994. ~I} - .p6. N ur c u: leltsoltz.e· DOV 1994. 
H': MDR 19901,74° 

19 VgJ M. Herbcrgu. Von der ncnl behrl i<hkclt der JUns 
O"tc:nb .. nken 'u r dte c«nuwlSJcruch:1.ft! l(: hc Arbcn, Ln~ 
St:1.nnort ,um (Fn !o), 1$7 ()O lL). 
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dafür ist das Problem der Methodenfragen bei 
Auslegung und Konkretisierung von Rechts­
normen. Schon die letztgenannten Begriffe, 
ergänzt durch die vier oder fün.f Kanones 
Jer Auslegung und einige Begriffe dieses Um­
felds, führen zu einem hinreichend großen 
Rechtsprechungsmaterial, um einen gnJndle­
genJen Überblick zu gewinl1c.!l1. 

Für die juristische Praxis besonders anregend 
sind neben den umfassenden Flindstellen­
nachweisen die Angaben über vorangehende 
und nachfolgende, sowie über zustimmende, 
ablehnende oder nur bezugnehmende Ent­

scheidungen. Diese Funktion der CD-ROM 
Verwalrungsrecht erfüllt schon Aufgaben, die 
bislang nur wissenschaftlicher Suche und 
Kommcntierung vorbehalten waren. Auch 
insoweit handelt es sich um ein ungemein 
brauchbares Arbeitsmittel, das allerdings die 
- in jedem Einzelfall eigenhJndig mögliche­

Überprüfung nicht ausschließen darf und soll. 
Das keiner \'ilissensehaft fremde, aber jede 
Wissenschaft gefährdende Abschreiben ohne 
eigene Überprüfung erhält mir immer besse­
ren Arbeirsinsrrumemen immer mehr An­
reize. Für regelmäßig mit juris Arbeitende 
ist die Kcnmois derzu den Dateien führenden 
Arbcitsschrine sinnvoll. 2ß 

Krilische und weiterführende Anmerkungen 
sind bei einem derart ausgereiften Produkt 
nur für leilbereiche möglich. Sie gelten der 
Dokumenrationsphase, die als rechtswis sen~ 

schaft~cb strukrurierte Arbeit immer sehr viel 
stärker Einwänden oder auch Wünschen für 
die zukünftige Entwicklung ausgesctzt scin 
wird. Es wäre bei der Arbeit hilfreich, wenn 
der Beginn der Entscheidungsgründe und der 
Tatbestände durch Überschriften hervorge­
hoben würde. Beim Textausdruck von Ent­
scheidungen sollten die Nutzerinnen und 
NUlzer jeweils formatierungen vornehmen. 
Denn zum Teil - insbesondere bei älteren 
Entscheidungen - fehlt der Randausgleieh. lI 

Bei einem Ausdruck einer mIt cinem Ii.nks­
bündigen ZeilenumblUch versehen Entsehei 
dung wi.rd ansonstcn viel. Papier verschwen­
det" Bei den Entscheidungen des Bundes­
verfassungsgerichts wird nicht angegcben, 
ob es sich um ein Uneil oder einen Bcschluß 
handelt. Vereinzelt linden sich - wohl verse­

hentlich eingegebene - Doppelangaben bei 

JO v&1. d:l1.U du: bei ,uns crh31thchc Broschurc '"JUns. 0 3 

JUrtSlIschc Iniorm.ltlc nssYSlcm 10 Jlohre Jumu~cht:'.J 1n· 
fonn3.uonssysu:m fur du~ Bundat-cpubhk Dcuucb.l.od .. 
(SurbruckcII 199' ), p 

:u Z B, BVcrwG v, 1 6 -4. 198" (Az.: I WB JV82). 
:' ol Sodlc EntltC hcldungnVerfG v. JI IO.1990 (Az:1BvFJI 

" ). 

FundsteIlen." Fraglich erscheint mir die 
wörtliche Übereinstimmung von Leitsatz 
und Orienlicrungssatz in einigen Fällen.24 

Daß das von der Rechtschreibreform gefähr­
dete ),daß(( manchma.l ein ku.rz.es Nachdenken 
erfordert, hätte kein Grund sein sollen, es 
schon vorzeitig entfallen z.u lassen .2:' Grund­
sätzlich bleibt der Wu.nsch bestehen, daß die 
rückwärts gerichtete Dokumentationsarbeit 
zu mehr Voll text bei Entscheidungen aus Zei­
ten führt, für die anfangs nur im Kurztex[ 
crfaßt wurde. 

Die wenigen kritischen Anregungen zeigen: 
Die vorliegende CD-ROM Verwaltungsrecht 
verdient höchstcs Lob. Sie wi.rd in kurzer Zeil 
zu einer unentbehrlichen Arbeitshilfe. Zahl­
rciche ein.zelnc Vorzüge, dic hier njcht aJle 
aufgczilhlt werden können, zeigen sich bei 
der Nutzung. So wird bei.spielsweise immer 
die Fassung der ZÜlcrten Gesetze genannt (z. 
B. GemO RP '973 für die Gemeindeordnung 
von Rheinland-Pfalz von '973). Da.ß lange 
Erfahrungen und tiefgrei.fendc rechtswissen­
schaftliche Überlegungen in das Produkt ein­

gegangcn sind, zeigt sich bei der alltäglichen 
Arbeit" immer wieder von neuern. 
Zum Schluß eine Antwort auf die schwierig 
zu beantwortende Preisfrage: die Frage nach 
dem Verhältnis zwischen Preis und Leistung. 
Abgesehen davon, daß der Preis nicht z.u sehr 
ausgcprägter privater N urzung führen wird, 
weil sich das nicht alle leisten können: Das 
eX7.elleme Arbeitsmittel ist seinen Preis wert. 
Es ist zu berücksichtigen, d.11 seitens der 00-
kumentHionsstellen bei den Gerichu.'11 und 
Behörden ein sehr großes Arbeitspensum io 
juris investiert werden mußte und wird. Für 
diese Investjtionen der öffentlichen Hand er~ 
scheint J,lS hier geforderte Entgelt als durch­
aus angemessen und von der Leistung her 
gerechtfertigt. Auch im demokr.nischen Staat 
kostet d.ie Rcchtskcnmnis etwas; davon, daß 
die Unkenntnis dcs Rechts noch [eurer wer­
den kann, lebt auch die Rechtskulrur. 

Wolfg"ng Bock 

1J 50 7.. 8 ·6uchhol~ 42 11Nr 86. nC"bcn . 8uchholz -4oll . 1 
Hochschulrc.::h! N r 16_, odtr: . HmbJVHI1979. ol9""30-
neben ... HOlbJV81 1979-. 1,-3' -

J4 Zum ßClspid Im FloH der E.n l sch~ldun& drs VGH 83dcn· 
Wurnemberg. vcm 9· IC. 1991. 

olS OI(5C.5 Pl.~doycr rur AncMchurz rIChtet SIch gelen die. 
Doku mel11 il ll01l von BVcrfG v 8.7.19So - I IhR 1047.t178: 
(In d.:n E.nuchcldungsgrundcn unter C 111 1). 

15] 
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154 Axel Scha.ck, Gruppenarbei" MitarbeiLSver­

haltnis und dIe Arbeilsrechcsordnung. Aus­

wirkungen der Einführung von Gruppen­
arbett unter besonderer Berucksichtigung 
eines Mrtarbei-tsverhältmsses und gesell­

schafdu:her Elemente Im ArbeItSverhältnis, 
Berlin (DI<ncker &. Humblot, Schriften zum 

Sozial- und Arbeitsrecht, Band 154) 1997, 

270 S., DM 124,-

Wissenschaftliche Bücher können positiv in 

die Rechts- und Unternehmenspraxis wirken, 

wenn sie ein Bevrußtsein von Ansätzen be­
ginnenden Fortschritts schaffen und so ver­

mitteln, daß die beobachtete Avantgarde dem 
adressierten Mainstream eine neue Fließrich­

rung weist. Auf dem von Schack in seiner von 
Klaus Adomeit betreuten Dissertation behan­

delten Gebiet, das auch bezeichnet sein 
könnte: »Von der Überwindung des Gegen­
satzes von Kapital und Arbei[~(, bedarf es 
solcher Vermittlung dringend. 

Der genannte Bezug wird gleich im ersten 

Kapitel deutlich: Es handelt von der »Entste­
hung der Arbeitsrechtsordnung im Lichte der 

Mitarbeiterbeteiligung( in den bekannten 

Formen der Gewinn- und der Kapitalbeteili­

gung. Der historische Abriß soll dazu dienen, 

»einen Überblick über die Entwicklungs­

grundlagen lind die möglichen Querverbin­
dungen zu gewinnen< (S.2)). 
Schacks Ausgangs- sowie der Fixpunkt, um 
den seine in den folgenden vier Kapiteln ent­

wickelte Argumentation kreist, ist die etwa 

von Adomeit und Beuthien bereits des öfte­

ren formulierte Überlegung, die vielfachen 
11itbestimmung-s- und Mitwirkungsrechte 

der Arbeitnehmer in Betrieb und Unterneh­

men (Gegenstand der Untersuchung ist nur 

die mitbestimmte Aktiengesellschaft bzw. der 

Betrieb mit in der Regel mehr als 2000 be­

schäftigten Arbeitnehmern, a. a. 0.) härten 

die "eigentliche« arbeitsrechtliche Ebene im 

Grunde bereits verh:lssen und näherten sjch 

unter der Hand einem Gesellschaftsverhältnis 

an. Durch die in den letzten Jahren zuneh­

mende Einführung von Gruppenarbeit, bei 

der die Gruppe »gleichsam 7.um Vorgesetzten 

und Weisungsempfänger in einer Position« 

werde (S.109), sieht Schaek diesen Trend 
noch weiter vorangetrieben. Mit der Gesell­

schaftserstellung kraft Arbeitsvertrags (zu­

sammen mit den diesen überlagernden Rege­

lungen des kollektiven Arbeitsrechts) verbin­

det sich nach Sehaek zwingend die 

Betciligung des Arbeitnehmers, der ein sol-

cher auch bleiben müsse (S.180), am wirt­

schaftlichen Risiko der unternehmerischen 

Tätigkeit (S. 217 fL). Hierfür eigne sich die 
Kapitalbeteiligung nicht (S.226), wohl abcr 
eine Gewinnbeteiligung bei gleichzeitiger 

deutlicher Absenkung der tariflichen Löhne. 
Die These, die Kapitalbeteiligung eigne sich 
nicht für eine Beteiligung des Arbeitnehmers 

am wirtschaftlichen Risiko der unternehme­

rischen Tätigkeit, wird nun aUerdings mit 

keinem Wort begriinder. Dies ist sicher einer 

der größten Mängel des Buchs. Daß hier et­
was nichr wirklich durchdacht wurde, zeigt 

sich auch in der ansonsten durchaus einge­

henden Argumentation, die weder insgesamt 
noch in den Einzelheiten überzeugt: Solange 

die Arbeit in der Gewinn- und Verlustrech­

nung auftaucht statt (ausschließlich) bei der 

Gewinnverwendung, solange die Arbeit also 

betriebswirtschaftlieh wie rechtlich als Ko­

stenfaktor behandelt wird, ändert sich an 

dem strukturellen, dem Arbeitsrecht zugrun­

deliegenden Gegeneinander wie dem über­

und Untereinander nichts, auch wenn die 

Auswirkungen gemildert werden mögen. 

Die Behauptung eines von Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer kraft Arbeitsrechts (vor allem 

Mitbestimmung) gememsam verfolgten 

Zwecks führt Ln eintr solchen Situation weder 

wissenschaftlich noch rechtspolitisch weiter. 

Daß Sc hack es sogar fertig bringt, die man­

gelnde rechtliche Schutzbedürftigkeit des Ar­
beitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber 
und, daraus folgend, die >,Parität<- beider 

mit dem Vorhandensein arbeitsrechtlicher 

Sehutzges. tze zu begrü nden (S. 171 und öf­

ter), sei nur erwähnt. 

Schade ist vor allem, daß Schack bei der Zu­
spitzung auf das Ergebnis der Arbeit - die 

Forderung nach einer Beteiligung der Arbeit­
nehmer am wirtschaftlichen Risiko - den ei­

gentlichen »Clou' seines Themas gar nicht 

erkennt. In der EntwickJung neuer arbeits­

org;1nisarorischer Konzeptc wie der Grup­

pCIlarbeit sieht Schack lediglich ein die insti­
tutionalisierte Mitbestimmung verstärkendes 

Moment. Richtig ist das Gegenteil: Das Prin­
zip, das sich bislang vor allem in der Grup­

pl..~narbeit zcigt, ist demjenigen der Mitbe­

stimmung genau entgegengesetzt. Während 

die Mitbestimmung ein defensives Instru­

ment zum Schutz spezifischer Arbeitnehmcr­

inreres,-;:cn ist und folglich den Gegensatz von 

Kapital und Arbeit zementicrt, fördert und 

fordert das Prinzip der Gruppenarbeit in der 

Tat den» Unternehmer am Arbeitsplatz«, wie 
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Schack sogar selbst formuliert (5. 110). Dieses 
grundsätzliche Mißverständnis setzt sich 

konsequent darin fon, daß Schack den sozio­

logischen und betriebswirtschaftlichen 

Schlüssel begriff zum Verständnis der von 

ihrn thematisierten neuen) zum überwiegen­

den Teil gewiß erst im Entstehen begriffenen 
Arbeitsbeziehungen nicht kennt: den der 

.Zielvereinbarung. ' In diesem der (echten) 

Gruppenarbeit zugrunde liegenden Prmzip 
der Vereinbarung von Zielen zwischen 
Management - wenn man so wiU - »im en­

geren Sinne« einerseits und »(eher) operativer 
Ebene« andererseits (wirklich treffende Be­

griffe müssen erst noch gefunden werden) 

liegt die Kraft, mittel - bis langfristig die in­

stitutionalisierte Mitbestimmung zu sprengen 

- aber mit dieser auch ihren Grund: die Hier­

archie im Unternehmen. Zu beobachten ist 

dies an U oteroehmen, die in der modernsten 
Form der »Gruppe«, nämlich in »Teams« or-

Hans-Peter Hufschlag 

ganisiert sind ulld aussehüeßlicb über Zielver­

einbarungen geführt werden: Eine Betriebs­
verfassung im herkömml.ichen Sinn existiert 
dort (entgegen § I BerrVG ') nicht. Daß die 

K<lpiralbeteiliguDg der Mitarbeiter in solchen 

Unternehmen teilweise stagniert/ liegt vor­

nehmlich am schwerfälhgen deutschen Akti­

enrechr.2 

Im Grunde hat Schack sein Thema also ver­

fehlt. Der Unteroehmenspraxis in dem Sinn 

des »UmernehmenS~(, in dem aUe an der Wen­

schöpfung Beteiligten auch als Mirunterneh­

mende begriffen werden - und das können sie 

dauerhaft nur als Gesellschafter, nicht als Ar­

beitnehmer -, vermitteIl sein Buch höchseens 

falsche Impulse. Auch die Herausforderung 

von Kricik aber bringt Denken und Praxis 

voran und hae ihr eigenes, niche hoch genug 

zu schäezendes VerdieruL 

Baris Alexander Braczyk 

Einfügung plebiszitärer 
Komponenten in das Grundgesetz? 

Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und verfassungspolitische 
Konsequenzen direkter Demokratie im vereinten Deutschland 

Der Verfasser untersucht rechtliche Zulässigkeit und politische Zweck-
mäßigkeit von Volk sabstimmungen auf Bundesebene sowie einer unmittel-
baren Volkswahl des Bundespräsidenten - auch angesichts der in der Ver-
gangenheit und auf Uinden:bene gemachten Erf<thrungen. 

/999,327 S., brosch., 79.- DM, 577,- öS, 72,- sFr, ISBN 3-7890-5852-1 

0 NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 

I $. ~lwa H.-J. Brlczyk/ G . Schienstock, Im Lean-Express z u 
einem neuen ProoukuorumodcJl ?, In dld.. (H rsS). Kurs­
wechJd in der lndum ic. Lu n llroductlon In Baden -Wurt­
tcm~rg. 1996. S . .169 lI., ln.~tnut fur -angew.lndlc Arbclt s­
W1.Sscn~dult c. V. ( I-IU&.), Lelstungsbcun o lun, und Z,cl­
vct""clßbJrung. Erfahru.ngen auS" dC'r Pruu.. ' 99"; R.El-"A 
(H~,), Den Erfol~ ve.rtmblrcn. Fuhren mit Zlcl",ert'l o­
blorungc:n, '995 

.1 S. z.u SAP In d,C$c:m Zus;1 r1l menhaog S2 \'om 16. }. 1995: 
entgegen der bi,henten Pr;J.X1S nun.mchr f.lllfuh rung bloß 
-Virt ueller. stock opuons durch Koppelung der Gewinn ­
bc1~thgun& .an den Akticnkuu. 
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